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den Rand des Kollapses eführt. Über die Zuständigkeiten der Interpre-
tatıon dieser Verordnungen atseln se17 angerem Schulbehörde, Eltern
und Lehrerverbände und VOT em die Theologen und die TINOdOXeEe KIr-
che In Griechenland Wer darf sich 1Un VOT diesem eigentlich obligatorIi-
schen (orthodoxen)“ beifreien lassen und WEr 1NUSS diesen Unterricht
besuchen? 1bt 1M Fall e1ner Befreiung eıInNnen alternativen (Religions-
Oder EtNik-) Unterricht? Wer hat das ec die Inhalte des gestalten
Oder D Verbindaliıc festzulegen, die Kıirche Ooder der aa Ooder €1 1n
Kooperation? /ur Klärung dieser miıt großer pannung beladenen und sehr
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1. Einführung: Weichenstellung für eine neue Wahrnehmung des RU
im öffentlichen Diskurs in einem „orthodoxen Land“?

Die Verwirrung, die die Verordnungen des Ministeriums für Erziehung
und Religionen in Griechenland (im Folgenden: Erziehungsministerium) in
den vergangenen fünf Jahren gestiftet haben, hätte nicht größer sein kön-
nen. In einer Reihe von aufeinanderfolgenden, größtenteils widerspruchs-
vollen bzw. gegenseitig sich aufhebenden Rundschreiben2 an die Adresse
der Schulen wurde der Religionsunterricht (im Folgenden RU) im Land fast
an den Rand des Kollapses geführt. Über die Zuständigkeiten der Interpre-
tation dieser Verordnungen rätseln seit längerem Schulbehörde, Eltern-
und Lehrerverbände und vor allem die Theologen und die Orthodoxe Kir-
che in Griechenland: Wer darf sich nun von diesem eigentlich obligatori-
schen (orthodoxen)3 RU befreien lassen und wer muss diesen Unterricht
besuchen? Gibt es im Fall einer Befreiung einen alternativen (Religions-
oder Ethik-) Unterricht? Wer hat das Recht, die Inhalte des RU zu gestalten
oder gar verbindlich festzulegen, die Kirche oder der Staat oder beide in
Kooperation? Zur Klärung dieser mit großer Spannung beladenen und sehr
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emoticnal diskutierten Fragen“ ll der olgende Aufsatz eiınen eiınen Be1i J5
rag
leisten; aDel Ist das eigentliche /iel uUuNSeTrTes Artikels nicht 1Ur die Nnier
pretation der ziemlich 1M1usen rec  I1Ichen DZWw. gesetzlichen Lage den

1n Griechenland, Oondern ich mMmöchte vielmehr die UuC ach der
Identität des Orthodoxen aubDbens eispie der religiösen Ausbildung
1n den (Öffentlichen chulen verfolgen, auch 1M Rahmen ihrer Passung

geltende europäaische ormen; weiterhin ll ich versuchen, die Identi
tat e1Nes Unterrichts beleuchten, der SEINE eltere Eyistenz den
staatlichen chulen bangen MNUuss Wie Mussten die I1Ichen Schwer:
punkte Oder die Urilentierungsachsen dieses Faches aussehen, damıit
weiterhin als ordentliches, ja als obligatorisches enriac angeboten WET-
den annn Damıiıt sgl dann auch e1N UucC der Wahrnehmung des X
sellschaftlichen Auftrages der Orthodoxen Kıirche In Griechenland 6 XE11]-

die MOomentanJarisch erfasst werden enn die Diskussionen,
eidenschaftlich eführt werden, sind richtungsweisend und betreilfen
nicht infach 1Ur die /ukunft e1Nes Lehrfaches 1M regulären chulpro-
STaININ, Oondern tangleren, unmiıttelbar m die Identität e1ner Kıirche
und damıit auch den Stellenwer des christlichen aubDbens 1n Offentlichen
Diskursen In e1ner Gesellschaft, die sich der chwelle e1iner srundlegen-
den Iransformation bewegt: VOT eiInem traditionsbewussten Orthodoxen
Land hın e1ner Tienen multikulturell gepragten Gesellscha 1M Kontext
der europäaischen Integration.

Fin großer Te1il der Diskussionen der vergangenen Tüunf re die /Zukunft des Faches
in (G‚riechenland ann verfolgt werden In 1akazoglou/A. Nevrokoplis/CG. Strilig-

kas Hg  S_ Der in der Schule Von eute [”Ta thriske STO synchrono scholeio”). Der
Dialog und die Kritik Tür das eUue Studienprogramm des in der Grundschule und
(‚yymnasium, en 2013 griech.). Dieses Sammelwerk reproduziert jedoch größtenteils
die Sichten der TIheologen, die die e1 des Pädagogischen NsUtuts des Erziehungs-
mMiniısterums wIissenschaftlich begleitet aben, SOWIE des Iheologenverbandes IROS”
(wWwW.kairosnet.org). He AÄAnsichten des „‚Panhellenischen Iheologenverbandes” (im Tol-
genden: PEIH werden In der ege In der /Zeitschr! des Verbandes „Koinonla” DU
Zzlert. (‚rundtexte kann uch auf der omepage dieses Verhbandes Jjesen,
www.peptheol.gr. Finen ergleic 7zwischen dem und In en anderen europäischen
taaten jefert der el VON VO21atzis: pologie Iur den Informationen und
Überlegungen ZUT tellung des In (‚riechenlanı und Europa, IN: Koilnonia,
}, 34130672 und }, 4159 griech.) He Iheologen In (G‚riechenland
SINd jedenfalls hestens informiert sowohl] ber die Lage des europawelt als uch ber
die geltenden Vorschrtiften In grundlegenden europäischen Entscheidungen. He Mmelsten
VON diesen Publikationen ann der iInteressierte Leser uch on line verfolgen.
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emotional diskutierten Fragen4 will der folgende Aufsatz einen kleinen Bei-
trag 
leisten; dabei ist das eigentliche Ziel unseres Artikels nicht nur die Inter-
pretation der ziemlich diffusen rechtlichen bzw. gesetzlichen Lage um den
RU in Griechenland, sondern ich möchte vielmehr die Suche nach der
Identität des orthodoxen Glaubens am Beispiel der religiösen Ausbildung
in den (öffentlichen) Schulen verfolgen, auch im Rahmen ihrer Anpassung
an geltende europäische Normen; weiterhin will ich versuchen, die Identi-
tät eines Unterrichts zu beleuchten, der um seine weitere Existenz an den
staatlichen Schulen bangen muss. Wie müssten die inhaltlichen Schwer-
punkte oder die Orientierungsachsen dieses Faches aussehen, damit es
weiterhin als ordentliches, ja als obligatorisches Lehrfach angeboten wer-
den kann? Damit soll dann auch ein gutes Stück der Wahrnehmung des ge-
sellschaftlichen Auftrages der Orthodoxen Kirche in Griechenland exem-
plarisch erfasst werden. Denn die Diskussionen, die momentan
leidenschaftlich geführt werden, sind richtungsweisend und betreffen
nicht einfach nur die Zukunft eines Lehrfaches im regulären Schulpro-
gramm, sondern tangieren, unmittelbar sogar, die Identität einer Kirche
und damit auch den Stellenwert des christlichen Glaubens in öffentlichen
Diskursen in einer Gesellschaft, die sich an der Schwelle einer grundlegen-
den Transformation bewegt: von einem traditionsbewussten orthodoxen
Land hin zu einer offenen multikulturell geprägten Gesellschaft im Kontext
der europäischen Integration. 
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4 Ein großer Teil der Diskussionen der vergangenen fünf Jahre um die Zukunft des Faches
RU in Griechenland kann verfolgt werden in: S. Giakazoglou/A. Nevrokoplis/G. Strilig-
kas (Hg.): Der RU in der Schule von heute („Ta thriskeftika sto synchrono scholeio“). Der
Dialog und die Kritik für das neue Studienprogramm des RU in der Grundschule und
Gymnasium, Athen 2013 (griech.). Dieses Sammelwerk reproduziert jedoch größtenteils
die Ansichten der Theologen, die die Arbeit des Pädagogischen Instituts des Erziehungs-
ministeriums wissenschaftlich begleitet haben, sowie des Theologenverbandes „KAIROS“
(www.kairosnet.org). Die Ansichten des „Panhellenischen Theologenverbandes“ (im fol-
genden: PETH) werden in der Regel in der Zeitschrift des Verbandes „Koinonia“ publi-
ziert. Grundtexte kann man auch auf der Homepage dieses Verbandes lesen, unter:
www.peptheol.gr. Einen Vergleich zwischen dem RU und in allen anderen europäischen
Staaten liefert der Beitrag von D. Vogiatzis: Apologie für den RU. Informationen und
Überlegungen zur Stellung des RU in Griechenland und Europa, in: Koinonia, Bd. 44
(2002), 341–362 und Bd. 45 (2003), 41–59 (griech.). Die Theologen in Griechenland
sind jedenfalls bestens informiert sowohl über die Lage des RU europaweit als auch über
die geltenden Vorschriften in grundlegenden europäischen Entscheidungen. Die meisten
von diesen Publikationen kann der interessierte Leser auch online verfolgen. 



J6 Wer SOl den besuchen? Kurze Geschichte des Streits den
obligatorischen C’harakter des In Griechenland

Der Religionsunterricht 1st 1n Griechenlan: se17 der ründung und Or
ganısation des Staates In der Neuzeilt, In der ersien des 19 Jh., kon
kret se1t 833 1n reguläres Pflichtfach.” Selbstverständlich handelt sıch
aDel den Oorthodoxen RU, denn dieser Ist der religiösen Homogenität
1M Land (In der ege ber QO %, Orthodox) aANSCIMESSEN. Daher und dAa-
miıt AUS reıin pragmatischen Gründen und we1l bisher eın anderer Bedartf
angemeldet STEe HIis eute eın Unterricht e1ner anderen religiösen
eMmMe1INsSC Oder D 1n hik-Unterricht als Alternative ZU rthode
XT ZUr Verfügung, jedenfalls nicht Nächendeckend, obgleic das ec
aul meldung VO  = angebotenen se1t Zeit egeben 1St. ESs
ibt 11UTr regionale usnahmen 1n Regionen nämlich, e1nNe zahlreiche
(G(emeimlnde VOT nicht-orthodoxen Bürgern des Staates e  e, wurde die
Möglichkei eingeraumt, den entsprechend den Regeln der betroffenen
Konfession DZWw. eligion anzubileten und organisieren.“ ine konkrete
Bezeichnung des als OFTrLNOCdOX erübrigte sich demnach Über die SINN-
mäaßigkei des Angebots eines, 1M Sinne der ausführlichen, ja einahe AUS-
schließlichen Behandlung e1ner ONkreien Religionsgemeinschaft doch
konfessionellen wurde 1n dieser langen Geschichte auch sgelegentlich

1ne (eschichte dieses Faches Se1It SEINeTr kEinführung ler darzulegen, wurde den Rah-:
Men dieses Beitrages Banz azu das coehr informative VWerk VON Sa
IS. Der Religionsunterricht In (‚riechenlanı SEINe geschichtliche Entwicklung, SEINE
kirchliche, gesellschaftliche und rechtliche Situation, SEINE theologischen und pDädagogl
schen Konturen, Hamburg 1988 Ferner: ONKUulÄles. Der In der Sekundarstufle
(1833-1932). Fin Beitrag ZUrTr (‚eschichte der Erziehung In Griechenland, 1hessalonikıi
1909% (griech.); ders.“* Der In der Sekundarstufe 2-1  9 1 hessaloniki 1909%
griech Finen zusammenfTassenden Überblick, uch Dzgl der NeuetTenNn Entwicklungen

Giakazoglou. He Physiognomie und der (‚.harakter des RU, In 5Synaxis eft
Jan-März 2005]), 3050 griech Scehr interessant TIur einen ergleic. zwischen dem
Oorthodoxen und dem evangelischen ISst das VWerk VON Stogiannidis: en und
Denken Bildungstheorien 7zwiischen [ heosis und Kechtfertigung. 1ne Untersuchung
ZUuU Verhältnis VON evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik, Münster u
2003
Finen Iur Nnicht-orthodoxe chuüler hat hereits das EsSEe 48672 VON 19531 vorgesehen.
I Hes wurde konkret In die Praxis umgesetzt Dzgl. der Einrichtung e1nNnes slam-Un:
terrichts MIt einem kommen 7zwischen (‚riechenlanı und T1urkei AUS demre 1968
Iur die muslimischen Bürger Griechenlands, die In hbestimmten Kegionen zahlreiche (JE
meinden abDen. Fbenso erneue und konkretisiert wurde dieses ec Iur die Errich-
Lung e1Nes Nicht-orthodoxen Mit dem EsSEe 1566 VON 1985 (Art. 1 ADs 17)
Demnach WwIird Iur die chuüler römisch-katholischen auDens wiederum In Regionen,

zahlreiche (‚emeilnden existieren, W/I1E 1e5 auf einigen Agäischen und lonischen In:
seln der Fall ist, der katholische eingeführt. Von den vorhandenen Regelungen I[Na-
chen uch die privaten chulen In (‚riechenlanı ebrauch, die eiıinen kirchlichen Iräger
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2. Wer soll den RU besuchen? Kurze Geschichte des Streits um den
obligatorischen Charakter des RU in Griechenland

Der Religionsunterricht ist in Griechenland seit der Gründung und Or-
ganisation des Staates in der Neuzeit, in der ersten Hälfte des 19. Jh., kon-
kret seit 1833 ein reguläres Pflichtfach.5 Selbstverständlich handelt es sich
dabei um den orthodoxen RU, denn dieser ist der religiösen Homogenität
im Land (in der Regel über 90 % orthodox) angemessen. Daher – und da-
mit aus rein pragmatischen Gründen und weil bisher kein anderer Bedarf
angemeldet war – steht bis heute kein Unterricht einer anderen religiösen
Gemeinschaft oder gar ein Ethik-Unterricht als Alternative zum orthodo-
xen RU zur Verfügung, jedenfalls nicht flächendeckend, obgleich das Recht
auf Abmeldung vom angebotenen RU seit geraumer Zeit gegeben ist. Es
gibt nur regionale Ausnahmen: in Regionen nämlich, wo eine zahlreiche
Gemeinde von nicht-orthodoxen Bürgern des Staates lebte, wurde die
Möglichkeit eingeräumt, den RU entsprechend den Regeln der betroffenen
Konfession bzw. Religion anzubieten und zu organisieren.6 Eine konkrete
Bezeichnung des RU als orthodox erübrigte sich demnach. Über die Sinn-
mäßigkeit des Angebots eines, im Sinne der ausführlichen, ja beinahe aus-
schließlichen Behandlung einer konkreten Religionsgemeinschaft doch
konfessionellen RU wurde in dieser langen Geschichte auch gelegentlich
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5 Eine Geschichte dieses Faches seit seiner Einführung hier darzulegen, würde den Rah-
men dieses Beitrages ganz sprengen. Vgl. dazu das sehr informative Werk von G. Tsaka-
lidis: Der Religionsunterricht in Griechenland. Seine geschichtliche Entwicklung, seine
kirchliche, gesellschaftliche und rechtliche Situation, seine theologischen und pädagogi-
schen Konturen, Hamburg 1988. Ferner: I. Konkules: Der RU in der Sekundarstufe
(1833–1932). Ein Beitrag zur Geschichte der Erziehung in Griechenland, Thessaloniki
1993 (griech.); ders.: Der RU in der Sekundarstufe 1932–1982, Thessaloniki 1993
(griech.). Einen zusammenfassenden Überblick, auch bzgl. der neueren Entwicklungen
s. S. Giakazoglou: Die Physiognomie und der Charakter des RU, in: Synaxis Heft 93
(Jan–März 2005), 39–59 (griech.). Sehr interessant für einen Vergleich zwischen dem
orthodoxen und dem evangelischen RU ist das Werk von A. Stogiannidis: Leben und
Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung
zum Verhältnis von evangelischer und orthodoxer Religionspädagogik, Münster [u. a.]
2003. 

6 Einen RU für nicht-orthodoxe Schüler hat bereits das Gesetz 4862 von 1931 vorgesehen.
Dies wurde z. B. konkret in die Praxis umgesetzt bzgl. der Einrichtung eines Islam-Un-
terrichts mit einem Abkommen zwischen Griechenland und Türkei aus dem Jahre 1968
für die muslimischen Bürger Griechenlands, die in bestimmten Regionen zahlreiche Ge-
meinden haben. Ebenso erneuert und konkretisiert wurde dieses Recht für die Errich-
tung eines nicht-orthodoxen RU mit dem Gesetz 1566 von 1985 (Art. 14, Abs. 17).
Demnach wird für die Schüler römisch-katholischen Glaubens wiederum in Regionen,
wo zahlreiche Gemeinden existieren, wie dies auf einigen Ägäischen und Ionischen In-
seln der Fall ist, der katholische RU eingeführt. Von den vorhandenen Regelungen ma-
chen auch die privaten Schulen in Griechenland Gebrauch, die einen kirchlichen Träger



strittig debattiert, insbesondere se1t 910 aufT Tun der EiNnwände des /
„EkKpaideutikos milos  “ Diese eHatten aben In den Anfängen der
1960er ahren Überlegungen eführt, den abzuschaffen Solche Ver-
SUCNE WaTel aber zeitbedingt und nicht prinzipieller atur. Eerst a
den 1980er ahren wird der sründlich und systematisch 1n rage X
stellt. Wie gegenüber dem den Glauben als anzem auch Fragen des

errsc eiıtdem 1n Oflfentlichen Diskussionen e1N lon und 1n
generelles Misstrauen Diese Jendenz, die Notwendigkeit und /weckmä:
Bigkeit des In rage tellen Oder auch den 1n Offentilchen Diskur:
SET1 und VOT allem 1M SCHNUNSCHEeN en marginalisieren, kann hbereits
1n den ersien Jahren der Rückkehr ZUr parlamentarischen Demokratie a
197/4, ach dem StUrZz der Militärjunta (  /-1  ), beobachtet werden
und hat sich 1C verstärkt. 1e$ wird sgelegentlich als e1Ne eaklicon
aufT eıInNnen inflationären Missbrauch der Orthodoxen Iradition Uurc die Put
schisten gedeutet; Nıcht zuletzt haben In dieser politisch instabilen /Zeit X
WISSE Kreise der Griechisch-Orthodoxen Kırche mi1t ihrer unkritischen Hal
LUunNng Oder D mi1t ejubeln der alur der acC des aubDbens und damıit
auch des e1ınen schlechten Dienst erwiesen.‘ Doch die entscheidende
und dramatische Zuspitzung der Lage, die die /Zukunft des eıInNnen
schlechten Dienst, jedenfTalls 1n SEINer eutigen Form, grundlegen In
rage stellt, hat sich erst 1M letzten Jahrzehnt nach 2001 und insbeson-
dere 1n den letzten Tunf ahren nach 2008 ereignet. Die widersprüchli-
chen gese  ichen Regelungen des Erziehungsministeriums VO  = Sommer
2008 ZEeEUBENN 1Un VONN e1ner ualıta der kritischen Haltung
ber dem (konfessionellen) und allgemein dem Orthodoxen Glauben
ESs zeigt sich jetzt die klare lendenz der Eingrenzung des religiösen lau:
bens In die phäre des isolierten Individuums

Diese eUuee Konstellation Tüur den wurde mitvorbereitet VOT ZWE1
voneinander Vorerst Nıcht direkt zusammenhängenden Entwicklungen. /Uu:
nächst sab gravierende Änderungen, W2S die usammensetzung der Be
völkerung 1M eutigen Griechenlan: etrilit. Der MAasSSIVe uzug VOT

Flüchtlingen In den letzten ZWE1 Jahrzehnten hat Griechenland aktısch
eiInem kEinwanderungslan: emacht. ach vorsichtigen Schätzungen haben
sich In dieser Zeit {  —  } ber e1nNe Million Einwanderer 1n Grlie-
henland niedergelassen, e1nNe Jendenz, die sich eigentlich auch In der
schlechten Wirtschafts und Finanzkrise, der das Land se1t 2009 csehr
leidet, 1Ur seringfügig geänder hat. Die große ehrheit, ber %, dieser

haben.
Argyropoulos: Ysten und politisches Engagement In der /eit der atur
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strittig debattiert, insbesondere seit 1910 auf Grund der Einwände des
„Ekpaideutikos Omilos“. Diese Debatten haben sogar in den Anfängen der
1960er Jahren zu Überlegungen geführt, den RU abzuschaffen. Solche Ver-
suche waren aber stets zeitbedingt und nicht prinzipieller Natur. Erst ab
den 1980er Jahren wird der RU gründlich und systematisch in Frage ge-
stellt. Wie gegenüber dem den Glauben als Ganzem so auch zu Fragen des
RU herrscht seitdem in öffentlichen Diskussionen ein rauer Ton und ein
generelles Misstrauen. Diese Tendenz, die Notwendigkeit und Zweckmä-
ßigkeit des RU in Frage zu stellen oder auch den RU in öffentlichen Diskur-
sen und vor allem im schulischen Leben zu marginalisieren, kann bereits
in den ersten Jahren der Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie ab
1974, nach dem Sturz der Militärjunta (1967–1974), beobachtet werden
und hat sich allmählich verstärkt. Dies wird gelegentlich als eine Reaktion
auf einen inflationären Missbrauch der orthodoxen Tradition durch die Put-
schisten gedeutet; nicht zuletzt haben in dieser politisch instabilen Zeit ge-
wisse Kreise der Griechisch-Orthodoxen Kirche mit ihrer unkritischen Hal-
tung oder gar mit Bejubeln der Diktatur der Sache des Glaubens und damit
auch des RU einen schlechten Dienst erwiesen.7 Doch die entscheidende
und dramatische Zuspitzung der Lage, die die Zukunft des RU einen
schlechten Dienst, jedenfalls in seiner heutigen Form, grundlegend in
Frage stellt, hat sich erst im letzten Jahrzehnt (nach 2001) und insbeson-
dere in den letzten fünf Jahren (nach 2008) ereignet. Die widersprüchli-
chen gesetzlichen Regelungen des Erziehungsministeriums vom Sommer
2008 zeugen nun von einer neuen Qualität der kritischen Haltung gegen-
über dem (konfessionellen) RU und allgemein dem orthodoxen Glauben:
Es zeigt sich jetzt die klare Tendenz der Eingrenzung des religiösen Glau-
bens in die Sphäre des isolierten Individuums.

Diese neue Konstellation für den RU wurde mitvorbereitet von zwei
voneinander vorerst nicht direkt zusammenhängenden Entwicklungen. Zu-
nächst gab es gravierende Änderungen, was die Zusammensetzung der Be-
völkerung im heutigen Griechenland betrifft. Der massive Zuzug von
Flüchtlingen in den letzten zwei Jahrzehnten hat Griechenland faktisch zu
einem Einwanderungsland gemacht. Nach vorsichtigen Schätzungen haben
sich in dieser Zeit (1990–2010) über eine Million Einwanderer in Grie-
chenland niedergelassen, eine Tendenz, die sich eigentlich auch in der
schlechten Wirtschafts- und Finanzkrise, unter der das Land seit 2009 sehr
leidet, nur geringfügig geändert hat. Die große Mehrheit, über 90 % dieser
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haben. 
7 S. A. Argyropoulos: Christen und politisches Engagement in der Zeit der Diktatur



JE Einwanderer, Sind keine Oorthodoxen Christen, In der ege handelt sıch
aDel Muslime Der 1n einıgen RKegionen, insbesondere VOT TOLSSTA
ten, csehr hohe e1 VONN Nnicht-orthodoxen Schülerinnen und chulern hat
sicherlich dazu beigetragen, dass die rage ach dem Besuch des angebote-
NelNn (und der Anspruch ach eiInem alternativen RU} miıt Intensität
MNEeUu geste wird Die nicht-orthodoxen chüler haben 1n Griechenland

das ec sich VO  = Treistellen lassen, die Schule bletet diesen
chulern jedoch keine Alternative d. weder In der Form e1Nes Ethikunter-
richts, Och e1Nes anderen konfessionellen Unterrichts.® Wenn 1Un die
/Zahl VONN nicht-orthodexen YIsten In einıgen Offentlichen chulen rapide
ste1gt, stellt sich VOT eın die rage, W2S passier mi1t den VO  =
ihrer Religionszugehörigkeit abgemeldeten Schülern?” Warum Ollten S1E
nicht auch das ec ekommen, den esuchen, der ihrer Religions-
zugehörigkeit entspricht, WE der angebotene e1nNe eindeutig andere
Glaubensausrichtung darlegt?

UsliOser der eftigen eHatten ber die /ukunft des 1M Land, 1NS-
besondere 1n den veETrgalSCHNEN Tunf Jahren, WT jedoch nicht unmittelbar
der Tuc VOT Angehörigen e1ner anderen Kırche Ooder relig1lösen emeln-
SC enn die dringliche Anfrage wurde eindeutig VOT griechischen BUr-
DE des Landes angemeldet, “ Tüur die Nan ohl anneNnmMen könnte, dass
S1E selhst Tthodox etauft sind S1e Sind ZUuU eiınen miıt der dee e1Nes oblı
gatorischen (orthodoxen) nicht zufrieden, wollen ahber ZU anderen
ihre Haltung ZUr eligion DZW. ZU religiösen Glauben nicht Offentlich
Preis sgeben enn ach den geltenden Vorschriften, jedenfalls His Sommer

/-]1 Y/4, then 7004 griech
He VOTIN abgemeldeten chuüler werden während der Stunde des anderen Klassen
zugewlesen, einen anderen Unterricht besuchen, WAS sicherlich keine Iunktionale
Lösung SeINn kannn He verschiedenen RKundschreiben der vergangeNen re versuchen,
In dieser acC Ordnung schaffen, die Lösung WwIird Mmelstens provisorisch VOT ()rt In
der jeweiligen Schule In Verständigung des LHrektors der Schule Mit dem Lehrerkolle:
g1um gesucht, ann ber diesen Instanden keine zulrmedenstellende SEIN.
Der PE  -]heologen Verhband erwähnt In Sseinem Bericht das Erziehungsministerium
VOIN9ass VON den 700_.000 CNUulern In der Primar- und Sekundarstufe 1mM
chulj  T87 130000 Ausländer SINCd. He Abmeldungsquote (von der (‚esamt-
zahl Jag /oy WAS dieser Verhband als 17 der eptanz des uch hei den
nNicht-orthodoxen CNUulern deutet.

10 I Hes ann AUS den nfragen des „ReC  anwalt des Bürgers” geschlussfolgert werden:
siehe SE1INE Stellungnahmen VOIN WWW.SYNIigoros.gr/resources/
083 4 thrisk14 1 1_2008--2.pdf (30.1 701 3); ESs handelt sSich dabei, W/1E uch das
Amt des CNULZES VON individuellen aten („Hellenic Data Protection uthority”:
wWwW.dpa.gr), ZWE1 unabhängige Amter des Landes, die Beschwerden der Bürger
ragen der Einhaltung der Menschenrechte Uurc die staatliche Verwaltung
nehmen und sich untie Berücksichtigung europäischer Entscheidungen und geltender
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Einwanderer, sind keine orthodoxen Christen, in der Regel handelt es sich
dabei um Muslime. Der in einigen Regionen, insbesondere von Großstäd-
ten, sehr hohe Anteil von nicht-orthodoxen Schülerinnen und Schülern hat
sicherlich dazu beigetragen, dass die Frage nach dem Besuch des angebote-
nen RU (und v. a. der Anspruch nach einem alternativen RU) mit Intensität
neu gestellt wird. Die nicht-orthodoxen Schüler haben in Griechenland
zwar das Recht, sich vom RU freistellen zu lassen, die Schule bietet diesen
Schülern jedoch keine Alternative an, weder in der Form eines Ethikunter-
richts, noch eines anderen konfessionellen Unterrichts.8 Wenn nun die
Zahl von nicht-orthodoxen Christen in einigen öffentlichen Schulen rapide
steigt, stellt sich von allein die Frage, was passiert mit den vom RU wegen
ihrer Religionszugehörigkeit abgemeldeten Schülern?9 Warum sollten sie
nicht auch das Recht bekommen, den RU zu besuchen, der ihrer Religions-
zugehörigkeit entspricht, wenn der angebotene RU eine eindeutig andere
Glaubensausrichtung darlegt?

Auslöser der heftigen Debatten über die Zukunft des RU im Land, ins-
besondere in den vergangenen fünf Jahren, war jedoch nicht unmittelbar
der Druck von Angehörigen einer anderen Kirche oder religiösen Gemein-
schaft. Denn die dringliche Anfrage wurde eindeutig von griechischen Bür-
gern des Landes angemeldet,10 für die man wohl annehmen könnte, dass
sie selbst orthodox getauft sind. Sie sind zum einen mit der Idee eines obli-
gatorischen (orthodoxen) RU nicht zufrieden, wollen aber zum anderen
ihre Haltung zur Religion bzw. zum religiösen Glauben nicht öffentlich
Preis geben. Denn nach den geltenden Vorschriften, jedenfalls bis Sommer
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1967–1974, Athen 2004 (griech.). 
8 Die vom RU abgemeldeten Schüler werden während der Stunde des RU anderen Klassen

zugewiesen, um einen anderen Unterricht zu besuchen, was sicherlich keine funktionale
Lösung sein kann. Die verschiedenen Rundschreiben der vergangenen Jahre versuchen,
in dieser Sache Ordnung zu schaffen, die Lösung wird meistens provisorisch vor Ort in
der jeweiligen Schule in Verständigung des Direktors der Schule mit dem Lehrerkolle-
gium gesucht, kann aber unter diesen Umständen keine zufriedenstellende sein. 

9 Der PETH-Theologen Verband erwähnt in seinem Bericht an das Erziehungsministerium
vom 11.06.2010, dass von den 1.200.000 Schülern in der Primar- und Sekundarstufe im
Schuljahr 2008–2009 130.000 Ausländer sind. Die Abmeldungsquote (von der Gesamt-
zahl) lag unter 1 %, was dieser Verband als Indiz der Akzeptanz des RU auch bei den
nicht-orthodoxen Schülern deutet.

10 Dies kann aus den Anfragen des „Rechtsanwalt des Bürgers“ geschlussfolgert werden:
siehe seine Stellungnahmen vom 14.11.2008 unter www.synigoros.gr/resources/
7083_4_thrisk14_11_2008--2.pdf (30.11.2013); Es handelt sich dabei, wie auch um das
Amt des Schutzes von individuellen Daten („Hellenic Data Protection Authority“:
www.dpa.gr), um zwei unabhängige Ämter des Landes, die Beschwerden der Bürger zu
Fragen der Einhaltung der Menschenrechte durch die staatliche Verwaltung entgegen-
nehmen und sich unter Berücksichtigung europäischer Entscheidungen und geltender



2008, Tüur die meldung VO  = RU'! beim rag vermerken, dass J
der Antragssteller (bei nicht rwachsenen Cchulern wird dieser rag
VO  = Erziehungsberechtigten geste  ) entweder ohne eligion („athris-
0S”'), Oder „MeterodoxX”, nNämlich itglie e1ner anderen christlichen KIr-
che, Oder Anhänger e1ner anderen eligion („Heterothriskos”) Ooder vere1ın-
ac se1[t 2002, dass (b sie] kein(e)] orthodoxe(r) rist(in) 1St. Das
erregte STO. denn diese Öffentliche, WEl auch mittelbare ekanniıma:
chung der Religionszugehörigkeit, nämlich negatıv, verstoße aber
geltendes europäisches und griechisches ec die wiederholten EIN
wände der „Mellenic Data Protection Authority“”“ und des „Rechtsanwaltes
des Bürgers  &b 1M Land.'“ Als PräzedenzftTal wurde serade VO  = „Rechtsan-
walt des Bürgers  &b die Verurteilung des Griechischen Staates VO  = kuropäi
SscChHen Gerichtsho Iur Menschenrechte 1M „rall Alexandridis  &b AUS dem
Jahre 2008° angeführt. Hier e1N Bürger Griechenlands das ec
gestritten, SEINE relig1öse Haltung weder negatıv, Och DOSILIV bzgl der VOT-

gesehenen obligatorischen Eid-Ablegung VOT den staatlichen (Gerichten
preiszugeben. Der „Rechtsanwalt des Bürgers  &b hat MAaSSIV eingefordert,
dass dies 1Un auch Iur den Besuch des gelten sollte

Daraufhin hat das Erziehungsministerium »miıtten In
der Hauptierienzeit Iur das Land, miıt eiInem Rundschreiben (91109/1’2/
} die ruheren Regelungen (von 2002 DZWw. VOT 1995 korrTI1-
olert: Von 1Un sgl sich jeder Schüler, DZWw. beli Minderjährigen der
Erziehungsberechtigte, miıt eiInem einfachen rag ohne Angabe VOT
Grüunden bel der Direktion der Schule VO  = abmelden können Ver-
ständlicherweise das Niseizen der Kıiırche und der TIheologen sroß
ur dadurch nicht der lediglich ZU lreien Wahlfach erklärt? Das
Rundschreiben des Erziehungsministeriums hat jedenfalls eXpressIis verbis
argumentiert, dass diese ihre Regelung die Konformität miıt den Stellungs-
nahmen des kuropäischen Gerichtshofes Tüur Menschenrechte ZU /iel

Normen e1nNe rechtliche Klärung hei den zuständigen Ministerien bemuhen.
IHes regelte das Rundschreiben des Erziehungsministeriums MIt Nr.

12 Mit dem RKundschreiben des Erziehungsministerium Nr. 01/723/13-0-2002, als npas:
SUNg den Entwicklungen ach 72001 Tur die NIC. (Mientliche Eintragung der eligl
Oonszugehörigkeit. Vegl dazu uch Anm. (Notiz des Autors: e Formen WR1DI1IC und
männlich Iur die Schüler/Schülerinnen werden In diesem Beitrag vereinliac| alle In der

13
maskulinen Deklination erfasst).

die Stellungnahme dieses Intes MIt Nr. 177A7725 .06.20072
14 Anm. Iur die eDSEeI{[Ee der Dokumente
15 Aflffaire Alexandridis (Jrece Re , WAS In (‚riechenlanı

VerDINaliC| hbekannt gemacht wurde. He Entscheidung OC
echrt.coe .int/sites/eng/pages/search.aspx#{422dmdocnu-ber%22:22 4'%22|,
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2008, war für die Abmeldung vom RU11 beim Antrag zu vermerken, dass
der Antragssteller (bei nicht erwachsenen Schülern wird dieser Antrag
vom Erziehungsberechtigten gestellt) entweder ohne Religion („athris-
kos“), oder „Heterodox“, nämlich Mitglied einer anderen christlichen Kir-
che, oder Anhänger einer anderen Religion („Heterothriskos“) oder verein-
facht seit 2002, dass er (bzw. sie) kein(e) orthodoxe(r) Christ(in) ist. Das
erregte Anstoß, denn diese öffentliche, wenn auch mittelbare Bekanntma-
chung der Religionszugehörigkeit, nämlich negativ, verstoße aber gegen
geltendes europäisches und griechisches Recht, so die wiederholten Ein-
wände der „Hellenic Data Protection Authority“13 und des „Rechtsanwaltes
des Bürgers“ im Land.14 Als Präzedenzfall wurde gerade vom „Rechtsan-
walt des Bürgers“ die Verurteilung des Griechischen Staates vom Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte im „Fall Alexandridis“ aus dem
Jahre 200815 angeführt. Hier hatte ein Bürger Griechenlands um das Recht
gestritten, seine religiöse Haltung weder negativ, noch positiv bzgl. der vor-
gesehenen obligatorischen Eid-Ablegung vor den staatlichen Gerichten
preiszugeben. Der „Rechtsanwalt des Bürgers“ hat massiv eingefordert,
dass dies nun auch für den Besuch des RU gelten sollte. 

Daraufhin hat das Erziehungsministerium am 10.07.2008, mitten in
der Hauptferienzeit für das Land, mit einem Rundschreiben (91109/Γ2/
10.07.2008) die früheren Regelungen (von 2002 bzw. von 1995) korri-
giert: Von nun an soll sich jeder Schüler, bzw. bei Minderjährigen der 
Erziehungsberechtigte, mit einem einfachen Antrag ohne Angabe von
Gründen bei der Direktion der Schule vom RU abmelden können. Ver-
ständlicherweise war das Entsetzen der Kirche und der Theologen groß:
Wurde dadurch nicht der RU lediglich zum freien Wahlfach erklärt? Das
Rundschreiben des Erziehungsministeriums hat jedenfalls expressis verbis
argumentiert, dass diese ihre Regelung die Konformität mit den Stellungs-
nahmen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zum Ziel
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Normen um eine rechtliche Klärung bei den zuständigen Ministerien bemühen. 
11 Dies regelte das Rundschreiben des Erziehungsministeriums mit Nr. Γ2/8904/

29.11.1995.
12 Mit dem Rundschreiben des Erziehungsministerium Nr. 61723/13-6-2002, als Anpas-

sung zu den Entwicklungen nach 2001 für die nicht öffentliche Eintragung der Religi-
onszugehörigkeit. Vgl. dazu auch Anm. 20. (Notiz des Autors: Die Formen weiblich und
männlich für die Schüler/Schülerinnen werden in diesem Beitrag vereinfacht alle in der
maskulinen Deklination erfasst). 

13 Vgl. die Stellungnahme dieses Amtes mit Nr. 77A/25.06.2002.
14 S. Anm. 17 für die Webseite der Dokumente.
15 Affaire Alexandridis c. Grèce (Requête no 19516/06), was in Griechenland am

29.01.2008 verbindlich bekannt gemacht wurde. Die Entscheidung s. unter: hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22dmdocnu-ber%22:[%22829214%22],



100 atte, W2S auch den Stellungnahmen VOT un  ängigen Amtern 1M Lande
(Griechenland) entspräche.‘

Diese Entscheidung, die e1Ne der mpörung beli den UNMITL-
telbar Betroffenen, der Kıiırche und den Iheologen, ausgelöst hat, wurde
Uurc ZWE1 eltere Rundschreiben 1n den darauffolgenden Ochen In rag
licher Weise modilfizilert: Das Rundschreiben VO  = erwähnte
Iur die meldung DZW. nicht meldung ZUuU 1Un infach „GEWIS-
sensgründe”, wobhbel e1nNe nNächste Entscheidung VO  = die Ge
wissensgründe aufT die Angehörigen e1ner anderen Religi1ons- Oder konfes

1 /sioneller Gemeimischaf beziehend interpretierte., Wer 1Un mi1t der
Entscheidungsfindung 1M Land ISt, ann sich das VOTDIOSTa-
MmMierte a0Ss vorstellen lele, auch solche die Dar nicht e1ner anderen
Religi1ons- Oder Konfessionsgemeinschaft angehören, aben sıch VO  =

abgemeldet, ohne gabe VONN Gründen, DZWw. 11UTr erufung aufT Ge
wissensgründe. Über das eigentliche Motiv ihrer Entscheidung kann Nan

spekulieren, doch viele Indizien sprechen dafür, dass diese meldung VOT-

rang1g die Erleichterung des Stundenwochenplanes der betroffenen Schü:
ler bezweckte.‘® Nichtsdestotrotz, Oder serade dieser „EigennNütZz-
ichkeit“ VOT nicht wenigen chülern, 1NUSS jede dieser Abmeldungen VOT

(nominell) Orthodoxen IY1sten als e1Ne rfeige die Adresse der Or
thodoxen Kırche und des (orthodoxen) interpretiert werden Doch
elbstkritisch edenken, W2S denn beim bisherigen Angebot evt!  — lehler-
haft, unattraktiv Ooder Dar anstößig Wi konzentrierte sich die Mobilisie
rung VOT Theologen und Kırche 1Un araurf, jene Argumente schärfen,
die den obligatorischen C harakter des reiten wollten

Die Uurc die erwäannten widersprüchlichen Rundschreiben AUS dem
Jahr 2008 S1E esaßen alle drei paralle Gültigkeit Zdiffuse Lage,
hat nicht 1Ur e1iner heftigen Dehatte bezüglich der /ukunft und des
nhalts des eführt, Oondern hat auch tiel die eigene Famıilie der Ortho-

22itemid 622:|422001 88622 (30.1 701 3)
10 /ur europäischen Gesetzgebung Dzgl. des und die Reaktionen (‚,Mechenlands csiehe

die eiträge VON /orbas. Das religiöse Phänomen und der In der Perspektive der
europäischen Zukunft, OlOs 7006 griech.); Giakazoglou. Der kEuroparat und die
TE des In der Erziehung. Kommentar einer Empfehlung, In Analogion,
, 194—-195 griech.) Marinos: He Te des gemä der Verfassung. Relti

17
z10SE Erziehung und mModerne Gesellschaft, en 7006 griech.)
Alle Te1l Dokumente des Erziehungsministeriums VOTIN 72008 abzurufen WW W.SYN-
igoros.gr/?i=childrens-rights.el.thriskeutika.23322 (3 (1 120 3)

18 |Hese Vermutung WwIird uch AUS dem Bericht des Metropoliten Anthimos VON Alexan-
droupolis VOIN die permanente ‚ynode der Oorthodoxen Kirche (,Mechen-
anı estätigt. Der Bericht ISst lesen In Der In der Schule VON eute (S. Anm. 4),
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hatte, was auch den Stellungnahmen von Unabhängigen Ämtern im Lande
(Griechenland) entspräche.16

Diese Entscheidung, die eine erste Welle der Empörung bei den unmit-
telbar Betroffenen, der Kirche und den Theologen, ausgelöst hat, wurde
durch zwei weitere Rundschreiben in den darauffolgenden Wochen in frag-
licher Weise modifiziert: Das Rundschreiben vom 04.08.2008 erwähnte
für die Abmeldung bzw. nicht Anmeldung zum RU nun einfach „Gewis-
sensgründe“, wobei eine nächste Entscheidung vom 26.08.2008 die Ge-
wissensgründe auf die Angehörigen einer anderen Religions- oder konfes-
sioneller Gemeinschaft beziehend interpretierte.17 Wer nun mit der
Entscheidungsfindung im Land vertraut ist, kann sich das vorprogram-
mierte Chaos vorstellen: Viele, auch solche die gar nicht einer anderen 
Religions- oder Konfessionsgemeinschaft angehören, haben sich vom RU
abgemeldet, ohne Angabe von Gründen, bzw. nur unter Berufung auf Ge-
wissensgründe. Über das eigentliche Motiv ihrer Entscheidung kann man
spekulieren, doch viele Indizien sprechen dafür, dass diese Abmeldung vor-
rangig die Erleichterung des Stundenwochenplanes der betroffenen Schü-
ler bezweckte.18 Nichtsdestotrotz, oder gerade wegen dieser „Eigennütz-
lichkeit“ von nicht wenigen Schülern, muss jede dieser Abmeldungen von
(nominell) orthodoxen Christen als eine Ohrfeige an die Adresse der Or-
thodoxen Kirche und des (orthodoxen) RU interpretiert werden. Doch statt
selbstkritisch zu bedenken, was denn beim bisherigen Angebot evtl. fehler-
haft, unattraktiv oder gar anstößig war, konzentrierte sich die Mobilisie-
rung von Theologen und Kirche nun darauf, jene Argumente zu schärfen,
die den obligatorischen Charakter des RU retten wollten.

Die durch die erwähnten widersprüchlichen Rundschreiben aus dem
Jahr 2008 – sie besaßen alle drei parallel Gültigkeit – erzeugte diffuse Lage,
hat nicht nur zu einer heftigen Debatte bezüglich der Zukunft und v. a. des
Inhalts des RU geführt, sondern hat auch tief die eigene Familie der ortho-
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%22itemid%22:[%22001-85188%22 (30.11.2013). 
16 Zur europäischen Gesetzgebung bzgl. des RU und die Reaktionen Griechenlands siehe

die Beiträge von K. Zorbas: Das religiöse Phänomen und der RU in der Perspektive der
europäischen Zukunft, Volos 2006 (griech.); S. Giakazoglou: Der Europarat und die
Lehre des RU in der Erziehung. Kommentar zu einer Empfehlung, in: Analogion, 7
(2005), 194–195 (griech.). A. Marinos: Die Lehre des RU gemäß der Verfassung. Reli-
giöse Erziehung und moderne Gesellschaft, Athen 2006 (griech.).

17 Alle drei Dokumente des Erziehungsministeriums vom 2008 abzurufen unter: www.syn-
igoros.gr/?i=childrens-rights.el.thriskeutika.23322 (30.11.2013)

18 Diese Vermutung wird auch aus dem Bericht des Metropoliten Anthimos von Alexan-
droupolis vom 04.05.2012 an die permanente Synode der orthodoxen Kirche Griechen-
lands bestätigt. Der Bericht ist zu lesen in: Der RU in der Schule von heute (s. Anm. 4),



doxen Iheologen und selhst Kreise der Hierarchie der Orthodoxen Kıirche 107
Grlechenlands gespalten. ” Auf die Vorschläge Tur die Erneuerung DZWw. Re
formierung des angebotenen und die Begründung Tüur Oder eıInNnen
obligatorischen möchte ich 1M Nachnstien SCHANI ON kreier eingehen.
Hier 11l ich das vorerst) letzte Rundschreiben 1n dieser, WIE Mır
scheint, unendadlichen Geschichte des 1n Griechenlan: erwähnen

(Nr. 133099} hat 1Un das Erziehungsministerium angeordnet,
dass das ec e1ner meldung VO  = 1Ur denjenigen CcChulern einge-
Fraum wird, die bestätigen, dass S1E entweder e1ner anderen eligion Ooder
e1ner anderen Konfession angehören, ohne dass S1E diese ihre Religionsprä-
lerenz auch konkret enennen Mussen (also HIis hierher e1nNe Rückkehr
ZU Rundschreiben VONN 1995 ESs ibt aber Jjetzt auch e1nNe drıitte Alterna-
L1ve der Begründung: die erufung aul das religiöse (Gewlssen Dieses
Rundschreiben OÖOst ausdrücklich die VOTalseSahllgell drei VOT 2008 a und
sgl 1Un Iur klare Verhältnisse 1n der Schule SOTSEN.

Aass dies nicht der Schlussakt dieses Dramas SeE1N wird, davon
die heftige Debatte, die zwischen dem Erziehungsministerium und der

STarkstien UOppositionspartei ZU ema der Benennung der Religionszuge-
hörigkeit aufT den Schulabschlusszeugnissen eführt wird Die diesbezuügli-
che Gesetzgebung hat sich 1M letzten rzehn einıge Male eändert, als
pPassung geltenden europäischen Oormen und VOT allem 1n Entspre
chung ZUuU Verbot der Benennung der Religionszugehörigkeit aufT den Per-
sonNalausweisen se17 200 Der griechische ax darf die relig1öse Zuge
hörigkeit SEINer Bürger 1n Offentilchen Dokumenten überhaupt nicht
erflassen, damıit niemand diskriminiert wird Ooder sich diskriminiert fühlt.“
Das Ministerium hat 1n SEINer or VO  = (Nr. 118015

160
19 He ründung e1nNnes 7zwelten Verhbandes VON Iheologen MIt dem Namen KAIROS 1mM Jahr

701 Ü, die NUunNn paralle ZU ]teren panhellenischen Iheologen Verhband (PEH) agle ISst
auf die Dannung 7zwischen den Verteidigern e1Nes konsequent konfessionellen

und den Befürwortern einer Öffnung des TIur alle chüler }, pDassend
der Konstellation einer multikulturellen Gesellschaft, zurückzuführen.

AÜ) |Hese Entscheidung VON einigen griechischen Ministerien (Nicht VOTIN griechischen arla-
ment auf Drängen der y  ellen1C atfa Protection Authority“ hat einen eilen Riss In den
Beziehungen zwischen Kirche und EEI verursacht. Als Reaktion arau! hat die TthoO-
OXe Kirche (‚riechenlands In einer spektakulären Aktion ber 3 000_000 Unterschri
ten gesammelt, Uurc e1n RKeferendum die freiwillige Eintragung der Religionszuge-
OTl  :  el erzwingen, der griechische EEI genehmigte jedoch, LTOLZ dieser
Unterschriften, die Durchführung des RKeferendums N1IC dazu das Sammelwerk
Apostoliki Diakonita der Kirche Griechenlands (Hg.) Kirche und Personalausweise,
then 2005 griech
IHes hat die Entscheidung der y  ellen1cC atfa Protection uthority“ MIt Nr.
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doxen Theologen und selbst Kreise der Hierarchie der Orthodoxen Kirche
Griechenlands gespalten.19 Auf die Vorschläge für die Erneuerung bzw. Re-
formierung des angebotenen RU und die Begründung für oder gegen einen
obligatorischen RU möchte ich im nächsten Abschnitt konkreter eingehen.
Hier will ich das (vorerst) letzte Rundschreiben in dieser, wie es mir
scheint, unendlichen Geschichte des RU in Griechenland erwähnen: Am
19.09.2013 (Nr. 133099) hat nun das Erziehungsministerium angeordnet,
dass das Recht einer Abmeldung vom RU nur denjenigen Schülern einge-
räumt wird, die bestätigen, dass sie entweder einer anderen Religion oder
einer anderen Konfession angehören, ohne dass sie diese ihre Religionsprä-
ferenz auch konkret benennen müssen (also bis hierher eine Rückkehr
zum Rundschreiben von 1995). Es gibt aber jetzt auch eine dritte Alterna-
tive der Begründung: die Berufung auf das religiöse Gewissen. Dieses
Rundschreiben löst ausdrücklich die vorangegangen drei von 2008 ab und
soll nun für klare Verhältnisse in der Schule sorgen. 

Dass dies nicht der Schlussakt dieses Dramas sein wird, davon zeugt u.
a. die heftige Debatte, die zwischen dem Erziehungsministerium und der
stärksten Oppositionspartei zum Thema der Benennung der Religionszuge-
hörigkeit auf den Schulabschlusszeugnissen geführt wird. Die diesbezügli-
che Gesetzgebung hat sich im letzten Jahrzehnt einige Male geändert, als
Anpassung zu geltenden europäischen Normen und vor allem in Entspre-
chung zum Verbot der Benennung der Religionszugehörigkeit auf den Per-
sonalausweisen seit 2001.20 Der griechische Staat darf die religiöse Zuge-
hörigkeit seiner Bürger in öffentlichen Dokumenten überhaupt nicht
erfassen, damit niemand diskriminiert wird oder sich diskriminiert fühlt.21

Das Ministerium hat in seiner Antwort vom 02.10.2012 (Nr. 118015) an
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160. 
19 Die Gründung eines zweiten Verbandes von Theologen mit dem Namen KAIROS im Jahr

2010, die nun parallel zum älteren panhellenischen Theologen Verband (PEH) agiert, ist
u. a. auf die Spannung zwischen den Verteidigern eines konsequent konfessionellen RU
(PETH) und den Befürwortern einer Öffnung des RU für alle Schüler (KAIROS), passend
zu der Konstellation einer multikulturellen Gesellschaft, zurückzuführen.

20 Diese Entscheidung von einigen griechischen Ministerien (nicht vom griechischen Parla-
ment) auf Drängen der „Hellenic Data Protection Authority“ hat einen tiefen Riss in den
Beziehungen zwischen Kirche und Staat verursacht. Als Reaktion darauf hat die Ortho-
doxe Kirche Griechenlands in einer spektakulären Aktion über 3.000.000 Unterschrif-
ten gesammelt, um durch ein Referendum die freiwillige Eintragung der Religionszuge-
hörigkeit zu erzwingen, der griechische Staat genehmigte jedoch, trotz dieser
Un terschriften, die Durchführung des Referendums nicht. S. dazu das Sammelwerk 
Apos toliki Diakonia der Kirche Griechenlands (Hg.): Kirche und Personalausweise,
Athen 2005 (griech.). 

21 Dies hat v. a. die Entscheidung der „Hellenic Data Protection Authority“ mit Nr.



1072 die Adresse der 1M Parlament anfragenden politischen Partel die bisherige
Praxis des intrags der Religionszugehörigkeit 1M Abschlusszeugnis daher
als konferm mi1t den geltenden europäischen Vorschriften verteidigt. Das
Ist eigentlich die einzige logische Schlussfolgerung, solange der nach
den Vorgaben des Ministeriums konfessionelle) e1N Oordentliches Pflicht-
Tach bleibt, das benotet wird Das Argument der UÜppositionspartel SYRIZAÄA
Ist Nıcht SUC.  altig, dass mi1t der Rubrik Religionszugehörigkeit 1n den
Schulabschlusszeugnissen Grundrechte der Bürger verletzt werden, kon
kret ihre Religionszugehörigkeit preisgegeben werden MNUuss enn eın
die atsache, dass einıge chüler 1n ihren Abschlusszeugnissen e1nNe ote
1M Fach und andere, WEl auch wenige, keine en diejenigen
nämlich, die sich AUS welchen Grüunden und WIE auch iImmer begründet
VO  = abgemeldet haben verrat doch auch einıges ber die Religionszu-
sehörigkeit, jedenfalls mittelbar; denn bekanntermaßen dürien den aNSE-
botenen (konfessionellen) auch nicht-orthodoxe chüler esuchen Die
einzıge konsequente und 1n diesem SIinn adikale Alternative wäre, die
ote 1M Abschlusszeugnis D nicht erflassen, Ooder ahber Tur die abgemel-
eien chüler 1n 1k-eErsatzunterrich DZW. eıInNnen RU, der ihrer Relig1-
onszugehörigkeit entspricht, als Wahlpflichtfach einzurichten, und dass
diese Differenzierung 1M Schlussabschlusszeugnis Nıcht direkt erfasst SOT1-
dern 1Ur IN NEeILNC als „Note 1n eingetragen wird Im ersien Fall
wüuürde die Nicht-Eintragung der Ofte Tur den besuchten edeuten, den
(konfessionellen) äanzlich AUS dem regulären Programm e1ner Schule
auszuschließen und als Irei wählbares Fach erklären, also lediglich als
1n lreies Angebot VOT religiösen Gemeinschaften, die an des SCHU-
ischen Lebens ihre Tätigkeiten e1ner WIEe auch iImMmer verstandenen
„Katechese“ betreiben Im zweılten Fall des alternativen hätten die
chüler doch ihre Religionszugehörigkeit zumıindest schulintern preiszuge-
ben In dieser ONIUsSenN SCHNUNSCHEN und rec  I1Ichen Konstellation ware
eigentlich 1n Tüur alle Schüler, unabhängig VOT ihrer Religionszugehörig-
keit, obligatorischer also 1M technischen SINN des Begriffes nicht konfes
sioneller e1nNe mögliche oder die einzige?) Alternative Doch beli der
rage, welches die tragenden erkmale e1Nes obligatorischen „raches Reli
S10n  &b 1n Offentlichen chulen In Griechenlan: Seın sollten, scheiden sıch
die Geister, und selhst In der Gruppe der TIheologen.
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die Adresse der im Parlament anfragenden politischen Partei die bisherige
Praxis des Eintrags der Religionszugehörigkeit im Abschlusszeugnis daher
als konform mit den geltenden europäischen Vorschriften verteidigt. Das
ist m. E. eigentlich die einzige logische Schlussfolgerung, solange der (nach
den Vorgaben des Ministeriums konfessionelle) RU ein ordentliches Pflicht-
fach bleibt, das benotet wird. Das Argument der Oppositionspartei SYRIZA
ist nicht stichhaltig, dass mit der Rubrik Religionszugehörigkeit in den
Schulabschlusszeugnissen Grundrechte der Bürger verletzt werden, kon-
kret ihre Religionszugehörigkeit preisgegeben werden muss. Denn allein
die Tatsache, dass einige Schüler in ihren Abschlusszeugnissen eine Note
im Fach RU und andere, wenn auch wenige, keine haben – diejenigen
nämlich, die sich aus welchen Gründen und wie auch immer begründet
vom RU abgemeldet haben – verrät doch auch einiges über die Religionszu-
gehörigkeit, jedenfalls mittelbar; denn bekanntermaßen dürfen den ange-
botenen (konfessionellen) RU auch nicht-orthodoxe Schüler besuchen. Die
einzige konsequente und in diesem Sinn radikale Alternative wäre, die
Note im Abschlusszeugnis gar nicht zu erfassen, oder aber für die abgemel-
deten Schüler ein Ethik-Ersatzunterricht bzw. einen RU, der ihrer Religi-
onszugehörigkeit entspricht, als Wahlpflichtfach einzurichten, und dass
diese Differenzierung im Schlussabschlusszeugnis nicht direkt erfasst son-
dern nur einheitlich als „Note in RU“ eingetragen wird. Im ersten Fall
würde die Nicht-Eintragung der Note für den besuchten RU bedeuten, den
(konfessionellen) RU gänzlich aus dem regulären Programm einer Schule
auszuschließen und als frei wählbares Fach zu erklären, also lediglich als
ein freies Angebot von religiösen Gemeinschaften, die am Rande des schu-
lischen Lebens ihre Tätigkeiten einer – wie auch immer verstandenen –
„Katechese“ betreiben. Im zweiten Fall des alternativen RU hätten die
Schüler doch ihre Religionszugehörigkeit zumindest schulintern preiszuge-
ben. In dieser konfusen schulischen und rechtlichen Konstellation wäre
eigentlich ein für alle Schüler, unabhängig von ihrer Religionszugehörig-
keit, obligatorischer – also im technischen Sinn des Begriffes nicht konfes-
sioneller – RU eine mögliche (oder die einzige?) Alternative. Doch bei der
Frage, welches die tragenden Merkmale eines obligatorischen „Faches Reli-
gion“ in öffentlichen Schulen in Griechenland sein sollten, scheiden sich
die Geister, und zwar selbst in der Gruppe der Theologen. 
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Katechese Oder Kulturunterricht: Konkurrierende Modelle für die 103
Zukunft des orthodoxen Religionsunterrichts In Griechenland

Der angebotene 1n Grlechenlan: 1st eigentlich, W2S seinNnen
anbetrifft, jedenfalls ach den In kuropa geltenden, auch rec  I1Ichen Vor:
schriften, eindeutig als e1N konfessionell Orlentierter Unterricht EINZUSTU-
len Den konfessionellen Unterricht erschließe ich ler In diesem Beitrag
reın ormell WEl mehr als dreiviertel des Stolfes des CNg VOT ©1-
e  = ON kreien Glauben als Teil der eigenen Identität argelegt und 1Nier-
pretier werden, W2S nicht dem Glauben DZWw. Empfinden VOT anderen
Beteiligten entspricht. SO sieht jedenfalls der zuständige aa (Griechen-
Jand den RU, WEl ach den geltenden Verordnungen des Erziehungsmi-
Nısterıums die Möglichkei der meldung VO  = Unterricht vorgesehen
wird, und unabhängig davon WIE diese meldung 1M Einzelnen be
ründet wird (S Oben Kap 2) Diese Einschätzung Iur die Einstufung des
angebotenen als eiınen konfessionellen Unterricht wird jedoch nicht
VOT allen geteilt; Ja, bel einıgen Orthodoxen Theologen rag die Bezeich
NUuNg „konfessioneller eiınen Beigeschmack VONN Fundamentalismus,
wohingegen bel anderen wiederum der konfessionelle als C Bezeu-
gulg des aubDbens Silt. Sowohl der obligatorische Charakter des als
auch SEINE nhalte werden 1Un VOT den beteiligten Akteuren dieses Faches
csehr unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert.

77A775 .06.2007 vgefordert (S. Anm. 13)
A Erstaunlich SINd ber dann einzelne Stellungnahmen VON ochrangigen Vertretern des

Staates, die In ihrer gumentation gelegentlich EUN politischem Kalkül? die ()ffenheit
des Iur alle bestätigen wollen; E# der zuständige Erziehungsminister cselher behauptet
In SEINeTr AÄAntwort VON den „Rechtsanwal des Bürgers” wohl gemerkt
1m Namen SE1INES Ministeriums ass der angebotene „keinen konfessionellen (ho-
mologiako)-katechetischen (.harakter hat”, sondern wWweltere Kenntnisse vermittelt wor
ich e1 der dort „znNOsiologiko"), nämlich uch ber die anderen ogmen und Re
igionen herichtet wird und NIC. NUurTr ber die „herrschende eligion” (gem. Art. der
griec. Verfassung), die ()rthodoxie Im selhen Antwortschreiben wird jedoch We1-
ler vehement der obligatorische (.harakter des Tur die Orthodoxen chuüler bekräftigt
und paralle die Möglichkeit eingeräumt, AUS (Gewissensgründen sSich VOTIN hHzumel:
den. VWenn 1e5 NIC e1nNne Verwirrung ISt, ann aben die Orf{e ihren Inhalt
gyänzlich verloren. He Verwirrung ISst dadurch vorprogrammilert, weil His Jetz nirgendwo
In amtlichen Dokumenten e1nNe are Definition geliefert der e1InNe Unterscheidun: ZW1-
schen den Begriffen Katechese und konfessioneller getroffen wird; das gleiche ann
ich uch hel den theologischen Abhandlungen beobachten, INan vergebens ach E1-
NeTr klaren systematischen Differenzierung zwischen den Begriffen SUC. selhst hei den
Iheologen-Mitgliedern VON vermisst In der ege e1nNe Klarstellung, die
ZWE1 Begriffe werden paralle verwendet. die Stellungnahme Se1ltens der Ver-
antwortlichen des Pädagogischen NsUtuts ZUrTr Enzyklika des Erziehungsministeriums
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3. Katechese oder Kulturunterricht? Konkurrierende Modelle für die
Zukunft des orthodoxen Religionsunterrichts in Griechenland

Der angebotene RU in Griechenland ist eigentlich, was seinen Inhalt
anbetrifft, jedenfalls nach den in Europa geltenden, auch rechtlichen Vor-
schriften, eindeutig als ein konfessionell orientierter Unterricht einzustu-
fen. Den konfessionellen Unterricht erschließe ich hier in diesem Beitrag
rein formell: wenn z. B. mehr als dreiviertel des Stoffes des RU eng von ei-
nem konkreten Glauben als Teil der eigenen Identität dargelegt und inter-
pretiert werden, was so nicht dem Glauben bzw. Empfinden von anderen
Beteiligten entspricht. So sieht jedenfalls der zuständige Staat (Griechen-
land) den RU, wenn nach den geltenden Verordnungen des Erziehungsmi-
nisteriums die Möglichkeit der Abmeldung vom Unterricht vorgesehen
wird, und zwar unabhängig davon wie diese Abmeldung im Einzelnen be-
gründet wird (s. oben Kap. 2).22 Diese Einschätzung für die Einstufung des
angebotenen RU als einen konfessionellen Unterricht wird jedoch nicht
von allen geteilt; ja, bei einigen orthodoxen Theologen trägt die Bezeich-
nung „konfessioneller RU“ einen Beigeschmack von Fundamentalismus,
wohingegen bei anderen wiederum der konfessionelle RU als echte Bezeu-
gung des Glaubens gilt. Sowohl der obligatorische Charakter des RU als
auch seine Inhalte werden nun von den beteiligten Akteuren dieses Faches
sehr unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert. 
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77A/25.06.2002 gefordert (s. Anm. 13).
22 Erstaunlich sind aber dann einzelne Stellungnahmen von hochrangigen Vertretern des

Staates, die in ihrer Argumentation gelegentlich (aus politischem Kalkül?) die Offenheit
des RU für alle bestätigen wollen; ja, der zuständige Erziehungsminister selber behauptet
in seiner Antwort von 10.11.2008 an den „Rechtsanwalt des Bürgers“ – wohl gemerkt
im Namen seines Ministeriums – dass der angebotene RU „keinen konfessionellen (ho-
mologiako)-katechetischen Charakter hat“, sondern weitere Kenntnisse vermittelt (wört-
lich heißt der RU dort „gnosiologiko“), nämlich auch über die anderen Dogmen und Re-
ligionen berichtet wird und nicht nur über die „herrschende Religion“ (gem. Art. 3 der
griech. Verfassung), d. i. die Orthodoxie. Im selben Antwortschreiben wird jedoch wei-
ter vehement der obligatorische Charakter des RU für die orthodoxen Schüler bekräftigt
und parallel die Möglichkeit eingeräumt, aus Gewissensgründen sich vom RU abzumel-
den. Wenn dies nicht eine totale Verwirrung ist, dann haben die Worte ihren Inhalt
gänzlich verloren. Die Verwirrung ist dadurch vorprogrammiert, weil bis jetzt nirgendwo
in amtlichen Dokumenten eine klare Definition geliefert oder eine Unterscheidung zwi-
schen den Begriffen Katechese und konfessioneller RU getroffen wird; das gleiche kann
ich auch bei den theologischen Abhandlungen beobachten, wo man vergebens nach ei-
ner klaren systematischen Differenzierung zwischen den Begriffen sucht; selbst bei den
Theologen-Mitgliedern von KAIROS vermisst man in der Regel eine Klarstellung, die
zwei Begriffe werden parallel verwendet. Vgl. die Stellungnahme (2008) seitens der Ver-
antwortlichen des Pädagogischen Instituts zur Enzyklika des Erziehungsministeriums



104 Die Differenzen haben sich se17 2010 weilter verschärtt. 1e$ eschah
eiINerseIlits aul Iun der Vorschläge 1n den anen des Erziehungsministeri-
U (seit 2010 Tüur e1nNe gründliche Reform der Sekundarstufe (Klassen
10—12)}), In enen Vvorerst Tüur einıge rgänge (1 und 12) der als Wahl.
Tach vorgesehen Wi andererseits aul Tun der hbereits se17 2011 laufen
den Erprobung VOT DallzZ „Curricula” Iur alle Fächer der Primär- und
Sekundarstufe (Klassen 7_ )7 die bzgl des die orhandenen Lehrpläne
sründlich geänder aben Diese „Curricula”, die MOomentan edig
ich als 1n Pilot-Projekt In einıgen dazu ausgewä  en chulen erprobt
werden, Sind 1Un eiInem weılleren ankapfe zwischen den TITheologen-
verbänden geworden (siehe weiıter 3.4) elche Alternativen bleten
sich Iur die /ukunft des 1n Griechenlan: konkret an?

5.1[ als (orthodoxer, „Kulturunterricht“

nter dieser Benennung können jene Vorschläge zusammengefasst
werden, die eiNerseIlts den konfessionellen, ja Oft katechetischen
Charakter des angebotenen berwinden wollen und aufT der
anderen Seite e1nNe Öffnung des Tüur alle chüler beabsichtigen, der Tüur
alle obligatorisch wWware und ohne die Möglichkei e1ner meldung
VO  = Unterricht. Als ragende aule dieses SOl das Vertrautwerden mi1t
Grundelementen des byzantinisch-orthodoxen Paradigmas gelten, denn
dieses aradigma Ist Tüur den Kulturraum Grlechenlan: (und darüber
hinaus) die prägende Kraft HIis eute seblieben. Diese Kulturgüter werden
nicht bloß als emente der Kulturgeschichte des es erfasst, Oondern
zugleic als erfahrhbare Vorschläge der Sinndeutung des Lebens, konkret
Tasshar 1n den verschiedensten Monumenten des aubens und des
rellen Lebens des Landes ESs wird Oft aul das eispie VONN anderen Fächern
verwıesen WIE e1N chüler wird miıt der kulturellen ergangen-
heit des alten Hellas (Z Uurc das riernen der altgriechischen
Sprache, der Geschichte se1t Omer His In die hellenistische Zeit, etc.)
sollte auf die leiche Weise sich Kenntnisse („2n0sis“)“ Iur diejenigen
emente des Lebens 1M an aneignen, die nicht 1Ur die kulturelle EIN:

Dzgl der Abmeldung VOTIN RU, In Der In der Schule VON eute f Anm. 4), 341—-350
A Scehr Oft wird eINne tithese 7zwischen Frkenntnis „GNnosis” ]} und Erfahrung (DZzw. Ho-

mologia-ZeugniS} aufgestellt: WwIird NUunNn diesem odell (SO W/I1E uch dem Oodell 3.4)
vorgeworfen, ass Jjediglic religiösen Kenntnissen OTrScCchAhu eistet, dagegen ber
(rundaxiome Orthodoxer Wahrnehmung, W/1E die Erfahrungstheologie vernachlässigt.
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Die Differenzen haben sich seit 2010 weiter verschärft. Dies geschah
einerseits auf Grund der Vorschläge in den Plänen des Erziehungsministeri-
ums (seit 2010) für eine gründliche Reform der Sekundarstufe II (Klassen
10–12), in denen vorerst für einige Jahrgänge (11 und 12) der RU als Wahl-
fach vorgesehen war; andererseits auf Grund der bereits seit 2011 laufen-
den Erprobung von ganz neuen „Curricula“ für alle Fächer der Primär- und
Sekundarstufe I (Klassen 7–9), die bzgl. des RU die vorhandenen Lehrpläne
gründlich geändert haben. Diese neuen „Curricula“, die momentan ledig-
lich als ein Pilot-Projekt in einigen dazu ausgewählten Schulen erprobt
werden, sind nun zu einem weiteren Zankapfel zwischen den Theologen-
verbänden geworden (siehe weiter unter 3.4). Welche Alternativen bieten
sich für die Zukunft des RU in Griechenland konkret an?

3.1. RU als (orthodoxer) „Kulturunterricht“ 

Unter dieser Benennung können all jene Vorschläge zusammengefasst
werden, die einerseits den engen konfessionellen, ja oft katechetischen
Charakter des momentan angebotenen RU überwinden wollen und auf der
anderen Seite eine Öffnung des RU für alle Schüler beabsichtigen, der für
alle obligatorisch wäre und zwar ohne die Möglichkeit einer Abmeldung
vom Unterricht. Als tragende Säule dieses RU soll das Vertrautwerden mit
Grundelementen des byzantinisch-orthodoxen Paradigmas gelten, denn
dieses Paradigma ist für den Kulturraum Griechenland (und sonst darüber
hinaus) die prägende Kraft bis heute geblieben. Diese Kulturgüter werden
nicht bloß als Elemente der Kulturgeschichte des Landes erfasst, sondern
zugleich als erfahrbare Vorschläge der Sinndeutung des Lebens, konkret
fassbar in den verschiedensten Monumenten des Glaubens und des kultu-
rellen Lebens des Landes. Es wird oft auf das Beispiel von anderen Fächern
verwiesen: so wie ein Schüler vertraut wird mit der kulturellen Vergangen-
heit z. B. des alten Hellas (z. B. durch das Erlernen der altgriechischen
Sprache, der Geschichte seit Homer bis in die hellenistische Zeit, etc.)
sollte er auf die gleiche Weise sich Kenntnisse („gnosis“)23 für diejenigen
Elemente des Lebens im Lande aneignen, die nicht nur die kulturelle Ein-
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bzgl. der Abmeldung vom RU, in: Der RU in der Schule von heute (s. Anm. 4), 341–350.
23 Sehr oft wird eine Antithese zwischen Erkenntnis („Gnosis“) und Erfahrung (bzw. Ho-

mologia-Zeugnis) aufgestellt: es wird nun diesem Modell (so wie auch dem Modell 3.4)
vorgeworfen, dass es lediglich religiösen Kenntnissen Vorschub leistet, dagegen aber
Grundaxiome orthodoxer Wahrnehmung, wie die Erfahrungstheologie vernachlässigt.



heit Tortsetzen und unterstreichen, Oondern diese Kulturgüter auch als e1Ne 105
WEeTrTIVOlle Urientierung Tüur die Wahrnehmung und Interpretation der heut1i
DE Welt erfassen

Diese Iransfermaticon des als Unterricht Iur die „Llemente Orthodo-
Xer Kultur kann sicherlich den orhandenen und attraktiver
machen, Olfen und einladend Tüur e1nNe enrnel der chüler. Man sollte
sich aber bewusst machen, dass auch dieser als Kulturunterricht eigent-
iıch wiederum 1n konfessioneller SL, denn baut sehr stark aul die
emente e1ner ONkreien eXpressis verbis auch benannten orthode:
Xen Kultur.“ (JAnz unabhängig davon, welche Chancen e1nem Olchen
eingeräumt würden, 918 obligatorisch, 2USNAaNMSIOS VOT allen be
SUC werden könnte, 1st die eigentliche rage, die sich Iur die 1heo
ogie und Kıirche stellt, e1nNe andere Kann die Orthodoxie aufT e1nNe Art
„Meimatkunde“ reduziert werden? ESs wWware SEWISS 1n Gewinn, WEl die
Schule eiınen Olchen Unterricht Iur die OÖrthodoxe Kultur neutral, en
und einladend Tüur alle hileten würde, 1st ahber sehr raglich, b dieser
Kulturunterricht den erseizen ann und soll 1e$ mMmöchte ich Be
denken geben, auch WEl einıgen Grundinhalten dieses Paradigmas ©1-
116585 als Orthodoxer „Kulturunterricht“ die OÖrthodoxe Kırche hbereits
ihre Unterstützung signalisiert hat. S1e ll sich ahber Vorerst och nicht
dieses Oodell binden, WEl arum oeht, den konfessionellen
C harakter des reformileren „Päpstlicher als der Papst“” erweılisen sich
jedoch einıge Iheologen-Verbände, die dieses Odell scharf attackieren,

des Verlassens der Theologie als Erfahrungs- und Werte-Unter
richt. Diese SICHTeEN werden 1Un 1M NacNstien Ahsatz prasentiert.

diese Alternative weiterfuührend ISt, mMmöchte ich bezwelileln
zx4 Der orschlag vgeht zurück auf das ONO VON 0S Matsoukas. Theologische Betrach:

Lung der Jele des RU, In ‚yNaxis, eft }, 35—41 griech ] Mesen Vorschlag hat
ann Kalaittzidis ausführlicher In mehreren Beiträgen dargelegt; csiehe seinen

Der als Unterricht ZUrTr Kultur er als Kulturunterricht), In 5Synaxis eft
(April-Juni 2000), 09833 uch die Beiträge AUS einem entsprechenden SemM1inar
5.-1 Mal 2004 In der ()rthodoxen ademıie olos, 1m Sammelband Griechisches
Parlament (Hg.) Der als Identitäts: und Kulturunterricht, then 2005 Den VOT-
schlag ZU als e1n „Kulturunterricht  A hat Zoumpoulakis csehr stark In seinem he
achtlichen Beitrag MoOodıNzıer Der als Bibel-Unterricht, InN: Ders.: gott In der Stadt,
then 2002, 1071 uch diesen Vorschlag wurde ich jedoch In diesem aradigma
des „Kulturunterrichts  A einordnen, enn die WwIird In diesem Vorschlag NIC hloß
als e1n („Konfessionelles” Buch des aubens interpretiert, sondern als e1n gemeinsames
Kulturgut Europas. Jedenfalls wurde 1mM SINNe des egrilfs „Konfessionell”, V1E In diesem
Beitrag verwendet, uch dieser Bibel-Unterricht 1m Kahmen VON europäischen Normen
als konfessioneller eingestult, und demnach ann dieser NIC als obligatorischer
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heit fortsetzen und unterstreichen, sondern diese Kulturgüter auch als eine
wertvolle Orientierung für die Wahrnehmung und Interpretation der heuti-
gen Welt erfassen. 

Diese Transformation des RU als Unterricht für die „Elemente orthodo-
xer Kultur“ kann sicherlich den vorhandenen RU erneuern und attraktiver
machen, offen und einladend für eine Mehrheit der Schüler. Man sollte
sich aber bewusst machen, dass auch dieser RU als Kulturunterricht eigent-
lich wiederum ein konfessioneller RU ist, denn er baut sehr stark auf die
Elemente einer konkreten – expressis verbis auch so benannten – orthodo-
xen Kultur.24 Ganz unabhängig davon, welche Chancen einem solchen RU
eingeräumt würden, ob er z. B. obligatorisch, ausnahmslos von allen be-
sucht werden könnte, ist m. E. die eigentliche Frage, die sich für die Theo-
logie und Kirche stellt, eine andere: Kann die Orthodoxie auf eine Art
„Heimatkunde“ reduziert werden? Es wäre gewiss ein Gewinn, wenn die
Schule einen solchen Unterricht für die orthodoxe Kultur so neutral, offen
und einladend für alle anbieten würde, es ist aber sehr fraglich, ob dieser
Kulturunterricht den RU ersetzen kann und soll. Dies möchte ich zu Be-
denken geben, auch wenn zu einigen Grundinhalten dieses Paradigmas ei-
nes RU als orthodoxer „Kulturunterricht“ die orthodoxe Kirche bereits
ihre Unterstützung signalisiert hat. Sie will sich aber vorerst noch nicht an
dieses Modell binden, wenn es darum geht, den engen konfessionellen
Charakter des RU zu reformieren. „Päpstlicher als der Papst“ erweisen sich
jedoch einige Theologen-Verbände, die dieses Modell scharf attackieren, v.
a. wegen des Verlassens der Theologie als Erfahrungs- und Werte-Unter-
richt. Diese Ansichten werden nun im nächsten Absatz präsentiert. 
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Ob diese Alternative weiterführend ist, möchte ich bezweifeln. 
24 Der Vorschlag geht zurück auf das Konto von Nikos Matsoukas: Theologische Betrach-

tung der Ziele des RU, in: Synaxis, Heft 1 (1982), 35–41 (griech.). Diesen Vorschlag hat
dann u. a. P. Kalaitzidis ausführlicher in mehreren Beiträgen dargelegt; siehe seinen Ar-
tikel: Der RU als Unterricht zur Kultur (oder als Kulturunterricht), in: Synaxis Heft 74
(April–Juni 2000), 69–83. S. auch die Beiträge aus einem entsprechenden Seminar
(15.–17. Mai 2004) in der Orthodoxen Akademie Volos, im Sammelband Griechisches
Parlament (Hg.): Der RU als Identitäts- und Kulturunterricht, Athen 2005. Den Vor-
schlag zum RU als ein „Kulturunterricht“ hat S. Zoumpoulakis sehr stark in seinem be-
achtlichen Beitrag modifiziert: Der RU als Bibel-Unterricht, in: Ders.: Gott in der Stadt,
Athen 2002, 107–123. Auch diesen Vorschlag würde ich jedoch in diesem Paradigma
des „Kulturunterrichts“ einordnen, denn die Bibel wird in diesem Vorschlag nicht bloß
als ein („konfessionelles“) Buch des Glaubens interpretiert, sondern als ein gemeinsames
Kulturgut Europas. Jedenfalls würde im Sinne des Begriffs „konfessionell“, wie in diesem
Beitrag verwendet, auch dieser Bibel-Unterricht im Rahmen von europäischen Normen
als konfessioneller RU eingestuft, und demnach kann dieser nicht als obligatorischer RU



106 Orthodoxer (/konfessioneller)

Dieser Vorschlag wird VOT der PEIH und auch VOT der großen Mehr.-
heit der 1SCNOTEe der Kırche Grlechenlands unterstutzt, die Tüur e1nNe e1N-
deutige und CNMNSE Bindung des ZUuU kırchlichen en Oder ZUuU relig1Ö-
SET1 Empfinden 1M Land plädieren. S1e Sind Olfensichtlich nicht sewillt,
zwischen eiInem konfessionellen („omologlako“ und dem katecheti
schen Charakter des SaCNIC und systematisch unterscheiden.“ Für
S1E hat der eıInNnen eindeutigen Auiftrag: emäa. auch den erfassungsre-
gelungen“ SOl das religiöse (Gewlssen der chüler ach den Werten der
Oorthodoxen Iradition und ach Grundinhalten Oorthodoxer Theologie
vier werden aralle ZU eindeutigen konfessionellen C harakter er-
streichen diese Kreise ehbenso konsequent den freiwilligen Charakter die
SE RU, wobhbel ahber diese Freiwilligkeit 1Ur Nic.  Orthodoxen eingeräumt
wird In der Stellungnahme des ynodalen Verwaltungsorgans der Orthodo-
XT Kıirche 1n Griechenlan: VO  = plädier die Zwölrköpfige
„permanente ynode  &b Diarkis lera SYNOdOS] dafür, dass der aufT die
griechisch-orthodoxe JIradition des Landes zentriert werden SollL, WIEe diese
In verschiedenen Formen der Kultur, der uns und sonstiger Formen des
Lebens ZU USdruc sekommen 1st und 1n ON kreties Lebensvorbild X
orm hat.“ Die Orthodoxe Kırche versucht se17 längerem, eıInNnen llrekiten
Einflluss aul die Erstellung VONN ( urricula auszuüben, W2S ihr VOT den
lichen Urganen ahber nicht rlaubt wird.“® Die Kırche 11l Uurc den
e1Ne Vermittlung des aubDbens beim Kırchenvo erreichen, wWwohel S1E sıch

geltend gemacht werden, W/1E der utor (Zoumpoulakis 1e$5 vorschlägt.
A Der konfessionelle arakter des WwIird ach dieser Auffassung csehr MIt einem apolo-

getischen (.harakter des auDens ve  eng WeNnNn als Unterscheidungsmerkmal
7zwischen einem christlich-konfessionellen und einem als Religionskunde (immer
ach diesen Vertretern der Offenbarungscharakter des eigenen auDens hervorgeho-

20
hben wird, wohbel hei den anderen Religionen dieser (.harakter neglert WITC.
Den Verfassungsaulftrag Iur einen (konfessionellen) obligatorischen resultieren die
Befürworter dieses AUS der Kombination der Art. 16.7 („Kultivierung des relig1Ö-
Sen Gewissens”) und Art. [» die ()rthodoxe Kirche ISst die herrschende Religion In (JMe-
chenland” der griechischen Verfassung und och In Entsprechung ZU EsSEe
1566/1 85, Art 1,la Iur die Prägung der chüler VON den „echten Flementen der christ-
lich-orthodoxen Iradition' Fhenso werden entsprechende Passagen AUS europäischen
Normen aufgegriffen, die den Eltern die Treinel einräumen, ihren Kindern Erziehung
gemä.| uch ihren theologischen Überzeugungen gewähren

AF Der In der Schule VON eute f Anm. 4), 183 wwWi.DpIl-Schools.gr/content/index.
php?lesson_id=2&ep=Z0 (30.1 120 3)

28 In ihrer Stellungnahme VOIN 05_1 ordert die ()rthodoxe Kirche Griechenlands,
ass ihr Iur die Einstellung VON Religionslehrern e1n analoges ec der „M1SS10 CanNO-
1Ca  A eingeraäumt werden sollte Das Ministerium ISst jedoch NIC einmal bereit, eınen
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3.2 Orthodoxer (konfessioneller) RU

Dieser Vorschlag wird von der PETH und auch von der großen Mehr-
heit der Bischöfe der Kirche Griechenlands unterstützt, die für eine ein-
deutige und enge Bindung des RU zum kirchlichen Leben oder zum religiö-
sen Empfinden im Land plädieren. Sie sind offensichtlich nicht gewillt,
zwischen einem konfessionellen („omologiako“) RU und dem katecheti-
schen Charakter des RU sachlich und systematisch zu unterscheiden.25 Für
sie hat der RU einen eindeutigen Auftrag: Gemäß auch den Verfassungsre-
gelungen26 soll das religiöse Gewissen der Schüler nach den Werten der 
orthodoxen Tradition und nach Grundinhalten orthodoxer Theologie kulti-
viert werden. Parallel zum eindeutigen konfessionellen Charakter unter-
streichen diese Kreise ebenso konsequent den freiwilligen Charakter die-
ses RU, wobei aber diese Freiwilligkeit nur Nicht-Orthodoxen eingeräumt
wird. In der Stellungnahme des synodalen Verwaltungsorgans der Orthodo-
xen Kirche in Griechenland vom 05.11.2012 plädiert die zwölfköpfige
„permanente Synode“ (Diarkis Iera Synodos) dafür, dass der RU auf die
griechisch-orthodoxe Tradition des Landes zentriert werden soll, wie diese
in verschiedenen Formen der Kultur, der Kunst und sonstiger Formen des
Lebens zum Ausdruck gekommen ist und ein konkretes Lebensvorbild ge-
formt hat.27 Die Orthodoxe Kirche versucht seit längerem, einen direkten
Einfluss auf die Erstellung von Curricula auszuüben, was ihr von den staat-
lichen Organen aber nicht erlaubt wird.28 Die Kirche will durch den RU
eine Vermittlung des Glaubens beim Kirchenvolk erreichen, wobei sie sich
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geltend gemacht werden, wie der Autor (Zoumpoulakis) dies vorschlägt. 
25 Der konfessionelle Charakter des RU wird nach dieser Auffassung sehr mit einem apolo-

getischen Charakter des Glaubens vermengt: wenn z. B. als Unterscheidungsmerkmal
zwischen einem christlich-konfessionellen RU und einem RU als Religionskunde (immer
nach diesen Vertretern) der Offenbarungscharakter des eigenen Glaubens hervorgeho-
ben wird, wobei bei den anderen Religionen dieser Charakter negiert wird. 

26 Den Verfassungsauftrag für einen (konfessionellen) obligatorischen RU resultieren die
Befürworter dieses RU v. a. aus der Kombination der Art. 16.2 („Kultivierung des religiö-
sen Gewissens“) und Art. 3 („die Orthodoxe Kirche ist die herrschende Religion in Grie-
chenland“) der griechischen Verfassung und noch in Entsprechung zum Gesetz
1566/1985, Art 1,1a für die Prägung der Schüler von den „echten Elementen der christ-
lich-orthodoxen Tradition“. Ebenso werden entsprechende Passagen aus europäischen
Normen aufgegriffen, die den Eltern die Freiheit einräumen, ihren Kindern Erziehung
gemäß auch ihren theologischen Überzeugungen zu gewähren. 

27 Der RU in der Schule von heute (s. Anm. 4), 183. www.pi-schools.gr/content/index.
php?lesson_id=2&ep=20 (30.11.2013).

28 In ihrer Stellungnahme vom 05.11.2012 fordert die Orthodoxe Kirche Griechenlands,
dass ihr für die Einstellung von Religionslehrern ein analoges Recht der „missio cano-
nica“ eingeräumt werden sollte. Das Ministerium ist jedoch nicht einmal bereit, einen



beli der Auswahl der pädagogisc geeigneten ethode elatıv en zeigt. 107
Das entscheidende Problem jeg ahber eiInem anderen un Die
Befüurworter dieses haben His Jjetzt Och nicht klar gestellt, W2S Tüur 1E
der obligatorische Charakter des edeute elche kırchlichen ONSEe-
qUueENZEIN Tüur die chüler ihre meldung VO  = (konfessionellen]

AUS „Gewissensgründen“, WIEe MOomMentan VONN der vorhandenen Ge
setzgebung vorgesehen 1st? ur die Kırche diese meldung gleich als
e1N Austritt AUS der Kıirche interpretieren? Ist der ax dazu befugt, ber
die Religionszugehörigkeit der chüler entscheiden? /u diesen 1{1
SscChHen Fragen, die VOT der Kırche D nicht beantwortet worden SiNd,
möchte ich 1M letzten un dieses Beitrages Uurz ellung beziehen

als „Religionskunde“
Von den allgemeinen Lehrerverbäiänden OLME und VOT anderen Wis

senschaftlern, die keine Theologen sind,“ wird vorgeschlagen, den als
Unterricht Tüur Religionskunde anzubileten Priorität ekame 1n diesem Fall,
TUnN:' und auch Fachkenntnisse religionswissenschaftlicher alur VOT
den anderen Religionen erwerben, die wissenschaftlich-neutral angebo-
ten werden, WEl auch die Darstellung des Orthodoxen aubDbens eıInNnen
zentralen Platz beanspruchen können, we1l ehben dieser Glaube VOT
der enrnelr der Bevölkerung des Landes wird

Diesem Vorschlag werden ul WIEe keine Erfolgsaussichten einge-
räumt, da VONN allen TIheologen und selhbstverständlich VOT der Orthodo-
XT Kıiırche abgelehnt wird.” ESs wird VOT TIheologen und Kıirche argumel-
1ert, dass emente e1Nes Faches „Religionskunde“ se1t menreren Jahren
hbereits In den vorhandenen Lehrplänen und 1n den Religionsbüchern ul
integriert sind S1e bilden aber 1M Augenblick 1Ur eiınen einen Jeil des

Repräsentanten der Kirche In der Kommission Iur die Erstellung VON Lehrplänen und
Lehrbüchern akzeptieren, die Kirche Mit einer erneute Stellungnahme VOTIN
141 vorgeschlagen hat. IHes WwIird SORaT VON einigen als e1n /eichen Iur die NIC.
konfessionelle Ausrichtung des DOSIUV ewerte He der Kirche eiım C T7'-
streckt Ssich jedenfalls gesetzlich) In der „Überwachung“ VON dogmatischen Aussagen,

zUu
ass C1E NIC Grunddogmen der ()rthodoxen Kirche widersprechen.
Den orschlag, den als „Religionskunde” anzubieten, hat Sofirelis bekräftigt: Re:
igion und Erziehung gemä.| der [SC. griech.) Verfassung und der kEuropäischen Konven-
t10Nn [SC. ZU Schutze der Menschenrechte). Von Katechismus ZUrTr Polyphonie,
then-KomotinIi 1 909% griech

A0 Der Metropolit VON Messinla, Chrysostomos, bekräftigt In Sseinem Bericht VOIN
05_1 die ynode Im Fall e1nNnes als Religionskunde „würde das ec der OT'-
Odoxen chuüler auf e1nNe Oorthodox-christliche Ausbildung abgeschalfft”, In Der In
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bei der Auswahl der pädagogisch geeigneten Methode relativ offen zeigt.
Das entscheidende Problem liegt aber m. E. an einem anderen Punkt: Die
Befürworter dieses RU haben bis jetzt noch nicht klar gestellt, was für sie
der obligatorische Charakter des RU bedeutet. Welche kirchlichen Konse-
quenzen hätte z. B. für die Schüler ihre Abmeldung vom (konfessionellen)
RU aus „Gewissensgründen“, wie es momentan von der vorhandenen Ge-
setzgebung vorgesehen ist? Würde die Kirche diese Abmeldung gleich als
ein Austritt aus der Kirche interpretieren? Ist der Staat dazu befugt, über
die Religionszugehörigkeit der Schüler zu entscheiden? Zu diesen kriti-
schen Fragen, die von der Kirche gar nicht beantwortet worden sind,
möchte ich im letzten Punkt dieses Beitrages kurz Stellung beziehen.

3.2. RU als „Religionskunde“

Von den allgemeinen Lehrerverbänden (OLME) und von anderen Wis-
senschaftlern, die keine Theologen sind,29 wird vorgeschlagen, den RU als
Unterricht für Religionskunde anzubieten: Priorität bekäme in diesem Fall,
Grund- und auch Fachkenntnisse religionswissenschaftlicher Natur von
den anderen Religionen zu erwerben, die wissenschaftlich-neutral angebo-
ten werden, wenn auch die Darstellung des orthodoxen Glaubens einen
zentralen Platz hätte beanspruchen können, weil eben dieser Glaube von
der Mehrheit der Bevölkerung des Landes getragen wird. 

Diesem Vorschlag werden so gut wie keine Erfolgsaussichten einge-
räumt, da er von allen Theologen und selbstverständlich von der orthodo-
xen Kirche abgelehnt wird.30 Es wird von Theologen und Kirche argumen-
tiert, dass Elemente eines Faches „Religionskunde“ seit mehreren Jahren
bereits in den vorhandenen Lehrplänen und in den Religionsbüchern gut
integriert sind. Sie bilden aber im Augenblick nur einen kleinen Teil des
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Repräsentanten der Kirche in der Kommission für die Erstellung von Lehrplänen und
Lehrbüchern zu akzeptieren, was die Kirche mit einer erneuten Stellungnahme vom
14.11.2013 vorgeschlagen hat. Dies wird sogar von einigen als ein Zeichen für die nicht
konfessionelle Ausrichtung des RU positiv bewertet. Die Rolle der Kirche beim RU er-
streckt sich (jedenfalls gesetzlich) in der „Überwachung“ von dogmatischen Aussagen,
dass sie nicht Grunddogmen der Orthodoxen Kirche widersprechen. 

29 Den Vorschlag, den RU als „Religionskunde“ anzubieten, hat G. Sotirelis bekräftigt: Re-
ligion und Erziehung gemäß der (sc. griech.) Verfassung und der Europäischen Konven-
tion (sc. zum Schutze der Menschenrechte). Von Katechismus zur Polyphonie,
Athen–Komotini 1993 (griech.). 

30 Der Metropolit von Messinia, Chrysostomos, bekräftigt in seinem Bericht vom
05.11.2012 an die Synode: Im Fall eines RU als Religionskunde „würde das Recht der or-
thodoxen Schüler auf eine orthodox-christliche Ausbildung abgeschafft“, in: Der RU in



108 Stolfes (S auch 3.4) und S1E Sind In den vorhandenen
Lehrplänen Iur die letzten Klassen der Schulausbildung und
Klasse) vorgesehen. E1IN Welleres Argument die Gestaltung des
als Religionskunde erı die Schüler, und VOT allem diejenigen In der
Grundschule S1e Sind ohl Nıcht In der Lage, die emente e1ner Relig1-
ONSkKkUNde aM SCHMESSENN verstehen, denn S1E besitzen Och keine Krite
rien, zwischen den Religionen unterscheiden, miıt der Gefahr, nicht
1Ur dem Synkretismus 1Ur und lor Öffnen, Oondern auch ZUr Verwir-
rung den eigenen Glauben beizutragen, den die enrnel der chüler
VOT zuhause In traditionellen (orthodoxen) Formen mitbringt. E1IN Olches
enriac wWware lediglich e1Ne Alternative ZUuU (konfessionellen] Tur die
enigen Schüler, die sich AUS „Gewissensgründen” VO  = abmelden wol
len Man könnte dann diesen Unterricht miıt Elementen e1ner philosophi-
schen In Verbindung bringen und damıt die Alternative e1Nes
Ersatz-Unterrichtes ZU aufbauen Wäre dies 1Un ahber e1nNe klare KOon
kurrenz ZU eutigen Nächendecken: angebotenen orthodoxen RU?

eues „Studienprogramm“ ZUuU

Das Pilotprojekt e1Nes RU, das 1M Rahmen e1ner gründlicheren
Reform aller Lehrpläne 1n griechischen chulen se17 dem chulj]  r
201 /12 inıtlert wurde, verspricht 1n der Jat Irischen Wiınd Tüur den
und könnte e1nNe C Alternative allen bisherigen Odellen edeuten
ESs geht dabel e1nNe umfassende eUuee Konzeption des RU, wobhbel die alte
historisierende Strukturierung, ach e1ner „Iheorie der Branchen  “  »
(Gunsten e1ner thematischen Aufstellung VOT O0—/ Grundeinheiten In jedem
ahrgang Tur die Grundschule und das Gymnasium verlassen wird.” Jede

der Schule VON eute f Anm. 4), 177
Danach wurde hereits Se1It den 1930er ahren das Schema entwickelt:‘ Klasse es
Jestament, Neues estament, Kirchengeschichte, (‚rundelemente AUS dem 11-
turgischen und kirchlichen eben, 11 Dogmatische Grundfragen und Religionskunde,

Ethik (darunter uch Sozlalethik). Für die jer Klassen der Grundschule, In denen
Yteilt wird (3—0) wurden In der Vergangenheit die erstien ler Ihemen VON diesen

„Branchen“ aufgegriffen. Se1t der kEinführung VON ( urricula (ab 2002-03 ] Iur die
Primarstuflfe wurde e1InNe historisierende Aufstellung des Matenals zugunsten VON ema:;:
tischen FEinheiten verlassen. Man collte ZUT Kenntnis nehmen, ass In (G‚riechenland der
Besuch VON eun Klassen Schulunterricht obligatorisch Iur alle chuüler ISt; His ZUT euUunN-
ien AsSsSe werden die chuüler NIC geteilt In verschiedene C  u.  en (wie ; ymMna;
Ss1um, RKealschule und Hauptschule). ach der (G‚rundschule Klasse 1—0) und dem 13 Gym
nasıum “ (/—-9), aben die chüler die VWahl, ntweder das Lyzeum hbesuchen Ü—12),
WAS unmıttelbar ZU 1TWwWwer'| des Abhiturs Üührt, WAS uch die Möglichkeit eröffnet, ach
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gesamten Stoffes (s. auch unter 3.4) und v. a. sie sind in den vorhandenen
Lehrplänen für die letzten Klassen der Schulausbildung (11. und 12.
Klasse) vorgesehen. Ein weiteres Argument gegen die Gestaltung des RU
als Religionskunde betrifft die Schüler, und vor allem diejenigen in der
Grundschule: Sie sind wohl nicht in der Lage, die Elemente einer Religi-
onskunde angemessen zu verstehen, denn sie besitzen noch keine Krite-
rien, um zwischen den Religionen zu unterscheiden, mit der Gefahr, nicht
nur dem Synkretismus Tür und Tor zu öffnen, sondern auch zur Verwir-
rung um den eigenen Glauben beizutragen, den die Mehrheit der Schüler
von zuhause in traditionellen (orthodoxen) Formen mitbringt. Ein solches
Lehrfach wäre lediglich eine Alternative zum (konfessionellen) RU für die-
jenigen Schüler, die sich aus „Gewissensgründen“ vom RU abmelden wol-
len. Man könnte dann diesen Unterricht mit Elementen einer philosophi-
schen Ethik in Verbindung bringen und damit die Alternative eines
Ersatz-Unterrichtes zum RU aufbauen. Wäre dies nun aber eine klare Kon-
kurrenz zum heutigen flächendeckend angebotenen orthodoxen RU?

3.4. Neues „Studienprogramm“ zum RU 

Das Pilotprojekt eines neuen RU, das im Rahmen einer gründlicheren
Reform aller Lehrpläne in griechischen Schulen seit dem Schuljahr
2011/12 initiiert wurde, verspricht in der Tat frischen Wind für den RU
und könnte eine echte Alternative zu allen bisherigen Modellen bedeuten.
Es geht dabei um eine umfassende neue Konzeption des RU, wobei die alte
historisierende Strukturierung, nach einer „Theorie der Branchen“, zu
Gunsten einer thematischen Aufstellung von 6–7 Grundeinheiten in jedem
Jahrgang für die Grundschule und das Gymnasium verlassen wird.31 Jede
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der Schule von heute (s. Anm. 4), 177. 
31 Danach wurde bereits seit den 1930er Jahren das Schema entwickelt: 7. Klasse: Altes 

Testament, 8.: Neues Testament, 9.: Kirchengeschichte, 10.: Grundelemente aus dem li-
turgischen und kirchlichen Leben, 11.: Dogmatische Grundfragen und Religionskunde,
12.: Ethik (darunter auch Sozialethik). Für die vier Klassen der Grundschule, in denen
RU erteilt wird (3–6) wurden in der Vergangenheit die ersten vier Themen von diesen
„Branchen“ aufgegriffen. Seit der Einführung von neuen Curricula (ab 2002–03) für die
Primarstufe wurde eine historisierende Aufstellung des Materials zugunsten von thema-
tischen Einheiten verlassen. Man sollte zur Kenntnis nehmen, dass in Griechenland der
Besuch von neun Klassen Schulunterricht obligatorisch für alle Schüler ist; bis zur neun-
ten Klasse werden die Schüler nicht geteilt in verschiedene Schultypen (wie Gymna-
sium, Realschule und Hauptschule). Nach der Grundschule (Klasse 1–6) und dem „Gym-
nasium“ (7–9), haben die Schüler die Wahl, entweder das Lyzeum zu besuchen (10–12),
was unmittelbar zum Erwerb des Abiturs führt, was auch die Möglichkeit eröffnet, nach



VOT diesen Einheiten ann 1n menreren Wochenstunden eingeteit WET- 109
den  52 ESs seht dabel Nıcht 1Ur euUue€e Curricula, Oondern darum, den Pro
76855 des Unterrichts umfassend darzustellen, wWobhbel dem Religionslehrer
e1nNe rößere Portion Verantwortung und Fachwissen zugetraut wird, ob
gleich 1M Zentrum des Verfahrens eher die chüler stehen und nicht der
Lehrer, der SIE und den Unterricht 1Un eher „moderieren“ hat. Das
euUue€e Studienprogramm hat (noch?] keine Lehrbücher, Oondern ba-
sSIer aul der Funktionalıität e1Nes komplexen Prozesses, der 1n 1er Spalten
erfasst wird a} die ernomMien Lehrziele DZW. ernomMten Resultate der eweili
DE Einheit; D]} die Grundthemen/Grundbegriffe/ Grundtexte (Z AUS der
ibel); C} die ONkreien Tätigkeiten, Aktiviıtäten, die die chüler 1n den
Mittelpunkt tellen und d} die Lehrmaterilalien (wie Lehrbücher und
digitales Material, das Tüur viele 1 hematiken vorliegt DZW. och ZUSaAaMMMmMel-

geste werden mMuss), aufT die der Lehrer und die chüler zurückgreifen
können Das eUuee Studienprogramm 111 den eindimensionalen, MONOkON-
Tessionellen Unterricht überwinden, wWwohel die Einheiten, die den anderen
Konfessionen Oder Religionen gewidme werden, reın prozentual nicht
mehr als 10 %, des gesamten aternals ausmachen, Jjetzt aber aufT alle Jahr

verteilt sind Das Programm Orlentiert sich den Konstanten der
europäaischen erte, WIE Demokratie, Ozlale Integration, SOZ71ale Gerech
tigkeit und Menschenrechte, und 11l zugleic sgrundlegende pädagogische
Prinzipien, WIE Sensibilität, Respekt, Joleranz, Mitgefühl, Verstehen, ach
besinnen und Reflektieren als erkzeuge einsetzen, die lele

erreichen Als zentrales /iel wird erklär nicht ber die Religionen, SOT[1-
dern VOT den Religionen lernen Vereinfac dargestellt 1st Iur die drei Stu:
len des Schulsystems e1nNe gestufte Zugangsweise sgeplant a} Iur die Iun
schule Klasse 1—06 und konkret den betreffend 3—0) Versuch e1ner
ersien eignung/ Verstehen der Welt der eligion; D]} Iur das Gymnasium
(/-9 e1nNe hermeneutische näherung der eligion und ihnrer Kultur und
C} Iur das Lyzeum 10-12) sich 1n e1ner kritischen Reflexion dem 0g
Tüur eligion und (Gesellsc OfInen

erfolgreichen Prüfungen das Universitätsstudium aufzunehmen, der ber einer Be
rufsschule einen konkreten eru erlernen. He große enrhnel der chüler WQ|
den VWeg, der ZU Abhitur des Lyzeums IHes edeute aber, ass Iur Qiese Schüler,
die das Lyzeum NIC. besuchen, ementfe der Religionskunde und (‚,rundansätze der

C
Moraltheologie (und der Sozialethik ar NIC In ihrem Schulprogramm erscheinen.
Das Programm ann lesen digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/ 4CLE%
U8%CF%81 OLEB /ZZACGF%483%CGCE%4BA%CLE%4B5%CF%85 AOCFZA84%CGCLE%B9%CGCLE%ZBAZOCE
BACGC/%BACGEZAOU%CGEAAS3 20 %GE%298%CF%8 OLEB /Z/ZACGF%ZA83%CGCE%BA%CLEZABS5ZACFH
095 6GF%84%4CGCLE%B9%CLE%ZABAZCGFEFZA8LE%4GLE%4BD%20%E2%80%94%20%CGC E494%CE%B
7 %BCGCE%BO OLE %ABFZACGFEZA84%4CGCE%B9%CGE%4ABA%ZCFZA8G-4GCE%493 OC FZA85 OLEB %
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von diesen Einheiten kann in mehreren Wochenstunden eingeteilt wer-
den.32 Es geht dabei nicht nur um neue Curricula, sondern darum, den Pro-
zess des Unterrichts umfassend darzustellen, wobei dem Religionslehrer
eine größere Portion Verantwortung und Fachwissen zugetraut wird, ob-
gleich im Zentrum des Verfahrens eher die Schüler stehen und nicht der
Lehrer, der sie und den Unterricht nun eher zu „moderieren“ hat. Das
neue Studienprogramm hat (noch?) keine neuen Lehrbücher, sondern ba-
siert auf der Funktionalität eines komplexen Prozesses, der in vier Spalten
erfasst wird: a) die erhofften Lehrziele bzw. erhofften Resultate der jeweili-
gen Einheit; b) die Grundthemen/Grundbegriffe/Grundtexte (z. B. aus der
Bibel); c) die konkreten Tätigkeiten, Aktivitäten, die v. a. die Schüler in den
Mittelpunkt stellen und d) die Lehrmaterialien (wie Lehrbücher und v. a.
digitales Material, das für viele Thematiken vorliegt bzw. noch zusammen-
gestellt werden muss), auf die der Lehrer und die Schüler zurückgreifen
können. Das neue Studienprogramm will den eindimensionalen, monokon-
fessionellen Unterricht überwinden, wobei die Einheiten, die den anderen
Konfessionen oder Religionen gewidmet werden, rein prozentual nicht
mehr als 10 % des gesamten Materials ausmachen, jetzt aber auf alle Jahr-
gänge verteilt sind. Das Programm orientiert sich an den Konstanten der
europäischen Werte, wie Demokratie, soziale Integration, soziale Gerech-
tigkeit und Menschenrechte, und will zugleich grundlegende pädagogische
Prinzipien, wie Sensibilität, Respekt, Toleranz, Mitgefühl, Verstehen, Nach-
besinnen und Reflektieren als Werkzeuge einsetzen, um die gesetzten Ziele
zu erreichen. Als zentrales Ziel wird erklärt: nicht über die Religionen, son-
dern von den Religionen lernen. Vereinfacht dargestellt ist für die drei Stu-
fen des Schulsystems eine gestufte Zugangsweise geplant: a) für die Grund-
schule (Klasse 1–6 und konkret den RU betreffend 3–6): Versuch einer
ersten Aneignung/Verstehen der Welt der Religion; b) für das Gymnasium
(7–9): eine hermeneutische Annäherung der Religion und ihrer Kultur und
c) für das Lyzeum (10–12): sich in einer kritischen Reflexion dem Dialog
für Religion und Gesellschaft öffnen. 
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erfolgreichen Prüfungen das Universitätsstudium aufzunehmen, oder aber an einer Be-
rufsschule einen konkreten Beruf zu erlernen. Die große Mehrheit der Schüler wählt
den Weg, der zum Abitur des Lyzeums führt. Dies bedeutet aber, dass für diese Schüler,
die das Lyzeum nicht besuchen, Elemente der Religionskunde und Grundansätze der
Moraltheologie (und der Sozialethik) gar nicht in ihrem Schulprogramm erscheinen.

32 Das Programm kann man lesen unter: digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%
98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE
%AC/%CE%A0%CE%A3%20%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF
%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%E2%80%94%20%CE%94%CE%B
7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%93%CF%85%CE%BC%



170 Die Schwierigkeit dieses vielversprechenden Studienprogramms
Iur den SL, dass 1Un aufT eiınen erhbitternden Widerstand, jedenfalls
e1Nes e11s der theologischen Famlilie gestoßen 1St, wWwohel die Kıiırche Grie-
chenlands sich His Jetz diesbezüglich eher zurückhaltend außert Ooder Och
nicht ellung bezogen hat. Die eiınen (die Theologen den Verhband
ROS) lauben, dass mi1t den „Lehrplänen“ eren Vorbereitung
hauptsächlich Mitglieder ihres erhbandes STAr beteiligt WaTel 1Un die
Voraussetzungen Tüur eıInNnen offenen, zukunftsorientierten, allen Cchulern
unabhängig VOT ihrer Religionszugehörigkei eiINladenden und 1n diesem
SINn allen verpflichtenden vorliegen.”“ ere dagegen (die TIheologen

PEIH) wollen 1n diesen Pilotlehrplänen eıInNnen errat des Oorthodoxen
aubens sehen,“ e1nNe Gleichwertung und Gleichsetzung des christlich-or-
thodoxen aubens mi1t anderen religiösen Glaubensrichtungen; und 1n
diesem SIinn werlfen S1E den Lehrplänen Synkretismus VOL.  55 Aass
diese Einschätzung VOT PEIH e1Ne arıkaltur des Studienprogramms dar-
stellt, aben inzwischen viele Stellungnahmen VOT Mitarbeitern und e1Ur-
ortiern des Studienprogramms ezelgt. Im Begleitbrief die 5yn
ode ihrer Kırche haben viele befüurwortende Teil-Verbände VOT TIheologen
bestätigt, dass Orthodoxer Glaube und JIradition das Zentrum dieses Pro
STAa INS arste Orwurien WIE diesem ESs wird 1M Programm
stillschweigend die Einzigartigkeit uUuNSsSeTes errn esus T1SLUS abge
SC. kann eigentlich e1N anderes Problem erkennen Sol1] 1n
künftiger e1Ne pologie des Christentums SeE1N Oder sgl einladend
den Glauben Tüur viele 9)  en, die überhaupt keine Berührungspunkte

GEZBDZCGEZACKGFZA63 4G EZ5B9Y%CGEZBEDdK (30.1 701 3)
43 Interpretationstexte diesem Pilotprojekt können auf den hereits empfohlenen ehse]l:;

ien abgerufen und 1m Buch Der In der Schule VON eute (S. AÄAnm. 4) Nachgelesen
werden.

44 VWOörtlich e1 In der Stellungnahme der PEIH VOTIN 30.07_.201 ZU 110  TO-
STA 1e5 ce1 „eine passung den Anweisungen des aggressiven Atheismus“ und
die „Verweigerung, den CNUulern den religiösen (‚lauben ihrer ater lehren“

4 PEIH Stellungnahme VON 30.07.7201 Ich ann ler diese kEinschätzung VON PEIH NIC
teilen, handelt sSich 1 e1InNe Karıkatur der Lehrpläne, die C1E kritisieren.
He (9)8 auf diese Vorwürfe, die ler NIC. 1m Finzelnen Okumentiert werden,
ann 1m z1t1erten Buch „Der In der Schule VON heute  A f Anm. 4) verfolgt werden.
Ich hbezweille jedoch, ass auf TUNti der vorhandenen europäischen Gesetzgebung
ezüglic. des Qiese Lehrpläne obligatorisch Iur alle deklariert werden können.
He ersten, die sich VON einem Olchen obligatorischen ahbmelden würden, waren die
Mitglieder VON PEIH, W/I1E uch AUS inrer Stellungnahme VOTIN Juni 72010 („Der
heute”, un 3.) entnehmen 1St. Darüber hinaus wurde dieses, In Sseinem Kern Lal-:
SaCcCNC| dem christlich-orthodoxen (‚lauben verpflichtende Studienprogramm, NIC die
etrforderliche Befürwortung VON unabhängigen Amtern 1m anı und VON den europäl-
schen (etrichtsinstanzen erfahren, die diesen Plan als einen „konfessionellen”
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Die Schwierigkeit dieses neuen vielversprechenden Studienprogramms
für den RU ist, dass es nun auf einen erbitternden Widerstand, jedenfalls
eines Teils der theologischen Familie gestoßen ist, wobei die Kirche Grie-
chenlands sich bis jetzt diesbezüglich eher zurückhaltend äußert oder noch
nicht Stellung bezogen hat. Die einen (die Theologen um den Verband KAI-
ROS) glauben, dass mit den neuen „Lehrplänen“ – an deren Vorbereitung
hauptsächlich Mitglieder ihres Verbandes stark beteiligt waren – nun die
Voraussetzungen für einen offenen, zukunftsorientierten, allen Schülern
unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit einladenden und in diesem
Sinn allen verpflichtenden RU vorliegen.33 Andere dagegen (die Theologen
um PETH) wollen in diesen Pilotlehrplänen einen Verrat des orthodoxen
Glaubens sehen,34 eine Gleichwertung und Gleichsetzung des christlich-or-
thodoxen Glaubens mit anderen religiösen Glaubensrichtungen; und in
diesem Sinn werfen sie den neuen Lehrplänen Synkretismus vor.35 Dass
diese Einschätzung von PETH eine Karikatur des Studienprogramms dar-
stellt, haben inzwischen viele Stellungnahmen von Mitarbeitern und Befür-
wortern des neuen Studienprogramms gezeigt. Im Begleitbrief an die Syn-
ode ihrer Kirche haben viele befürwortende Teil-Verbände von Theologen
bestätigt, dass orthodoxer Glaube und Tradition das Zentrum dieses Pro-
gramms darstellt. An Vorwürfen wie diesem: Es wird im neuen Programm
stillschweigend die Einzigartigkeit unseres Herrn Jesus Christus abge-
schafft, kann man eigentlich ein anderes Problem erkennen: Soll ein zu-
künftiger RU eine Apologie des Christentums sein oder soll er einladend
den Glauben für viele öffnen, die sonst überhaupt keine Berührungspunkte
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CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf (30.11.2013).
33 Interpretationstexte zu diesem Pilotprojekt können auf den bereits empfohlenen Websei-

ten abgerufen und im Buch: Der RU in der Schule von heute (s. Anm. 4) nachgelesen
werden. 

34 Wörtlich heißt es in der Stellungnahme der PETH vom 30.07.2012 zum neuen Pilot-Pro-
gramm: dies sei „eine Anpassung zu den Anweisungen des aggressiven Atheismus“ und
die „Verweigerung, den Schülern den religiösen Glauben ihrer Väter zu lehren“.

35 PETH Stellungnahme von 30.07.2012. Ich kann hier diese Einschätzung von PETH nicht
teilen, es handelt sich dabei um eine Karikatur der neuen Lehrpläne, die sie kritisieren.
Die Antwort auf diese Vorwürfe, die hier nicht im Einzelnen dokumentiert werden,
kann im zitierten Buch „Der RU in der Schule von heute“ (s. Anm. 4) verfolgt werden.
Ich bezweifle jedoch, dass auf Grund der vorhandenen sogar europäischen Gesetzgebung
bezüglich des RU diese neuen Lehrpläne obligatorisch für alle deklariert werden können.
Die ersten, die sich von einem solchen obligatorischen RU abmelden würden, wären die
Mitglieder von PETH, wie auch aus ihrer Stellungnahme vom Juni 2010 („Der RU
heute“, Punkt 3.) zu entnehmen ist. Darüber hinaus würde dieses, in seinem Kern tat-
sächlich dem christlich-orthodoxen Glauben verpflichtende Studienprogramm, nicht die
erforderliche Befürwortung von unabhängigen Ämtern im Lande und von den europäi-
schen Gerichtsinstanzen erfahren, die diesen Plan als einen „konfessionellen“ RU dekla-



mi1t der Orthodoxie aben, auber vielleicht In ihrer Kindertaufe die 177
edenken das eUuee Programm ausgeräumt werden können, wird die
Zeit zeigen. enn ach e1ner erfolgreichen Erprobung dieses Programms
sgl dann Nächendecken: Iur alle chulen eingeführt werden ann ahber
dieses „Studienprogramm ” eiınen obligatorischen C harakter Tüur alle chüler
beanspruchen, und ohne die Möglichkei sich VO  = Unterricht azu
melden?

USÖLHC. als Bestätigung erZar ErSatz) für die Kirchenzuge-
hörigkeit Oder als 215n offenes, OÖOkumenisches Angebot und Beitrag
e1ner geistlichen Reifung?

Die eidenschaftlich seführten eHatten den 1n Griechenland
lassen viele Konkretionen vermıssen hinsichtlich des bezweckten /ieles In
der Benennung dessen, WAS Katechese und W2S konfessioneller ISt; hın
sichtlich der Klarheit bel den erstellen Lehrplänen; hinsichtlich der
Nüchternheit und Sachlichkeit bzgl des Rechtes der meldung VO  =

Diese inge waren jedoch SinnVvolle Voraussetzungen Tüur e1nNe hilfrei
che Urientierung der chüler und ihre Eltern, damıit S1E sich auch ihre ©1-
gEeNE Meinung bilden und ihre Entscheidung treifen können Der 1st
e1N wichtiger Bestandteli jeder SCHUlNSCHEeN Ausbildung und ZWar unabhän
91g davon, WIEe die jeweiligen Esetze e1Ne konkrete Ausrichtung des
(konfessionell Ooder N1IC pramleren wollen Oder Nicht. GEWISS, die kon
eien Regelungen Ollten auch die esonderheiten der rts und ulturge-
SCNHNICNHNTE gebührend ZUr Kenntnis nehmen Die Religionen Sind jedoch 1n
Phänomen der Weltgeschichte, welches e1nNe 1e] jelere ene menschli-
cher E y1istenz tangleren kann (und Sol11), nämlich die Deutung und Sinnge-
bung des Lebens 1M Allgemeinen und nicht 11UTr des eigenen Kulturraumes
und der menschlichen Beziehungen 1M Onkreien Demnach ann der
nicht infach bel der religiösen Sozialisierung VOT Mitgliedern e1ner be
STIMMIEeN Kiırchen Oder Kultur/ Kultusgemeinschaft bleiben, auch nicht
der der enrnel Die Uurc viele Faktoren verfestigten, regionalen Ooder
nationalen Gegebenheiten, WIE S1E sich In der Gesetzgebung wider-
spiegeln und die esS erlauben, dass die e1nNe Ooder die andere eligion rivile-
oslert wird, können VOT begrenzter auer se1n, Nıcht 1Ur we1l
die Geschichte des es und der Menschheit 1M Allgemeinen vielen
Schwankungen ausgesetzZL 1St, Oondern we1l auch die eele des enschen,
nNämlich SEINE geistliche Verfassung, Olfen Ist und SeE1N sollte, den tradierten
Glauben VOT den Herausforderungen des Lebens tellen und
wahrzunehmen
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mit der Orthodoxie haben, außer vielleicht in ihrer Kindertaufe? Ob die
Bedenken gegen das neue Programm ausgeräumt werden können, wird die
Zeit zeigen. Denn nach einer erfolgreichen Erprobung dieses Programms
soll es dann flächendeckend für alle Schulen eingeführt werden. Kann aber
dieses „Studienprogramm“ einen obligatorischen Charakter für alle Schüler
beanspruchen, und zwar ohne die Möglichkeit, sich vom Unterricht abzu-
melden? 

4. Ausblick: RU als Bestätigung (oder gar Ersatz) für die Kirchenzuge-
hörigkeit oder als ein offenes, ökumenisches Angebot und Beitrag zu
einer geistlichen Reifung?

Die leidenschaftlich geführten Debatten um den RU in Griechenland
lassen viele Konkretionen vermissen: hinsichtlich des bezweckten Zieles in
der Benennung dessen, was Katechese und was konfessioneller RU ist; hin-
sichtlich der Klarheit z. B. bei den erstellen Lehrplänen; hinsichtlich der
Nüchternheit und Sachlichkeit z. B. bzgl. des Rechtes der Abmeldung vom
RU. Diese Dinge wären jedoch sinnvolle Voraussetzungen für eine hilfrei-
che Orientierung der Schüler und ihre Eltern, damit sie sich auch ihre ei-
gene Meinung bilden und ihre Entscheidung treffen können. Der RU ist
ein wichtiger Bestandteil jeder schulischen Ausbildung und zwar unabhän-
gig davon, wie die jeweiligen Gesetze eine konkrete Ausrichtung des RU
(konfessionell oder nicht) prämieren wollen oder nicht. Gewiss, die kon-
kreten Regelungen sollten auch die Besonderheiten der Orts- und Kulturge-
schichte gebührend zur Kenntnis nehmen. Die Religionen sind jedoch ein
Phänomen der Weltgeschichte, welches eine viel tiefere Ebene menschli-
cher Existenz tangieren kann (und soll), nämlich die Deutung und Sinnge-
bung des Lebens im Allgemeinen und nicht nur des eigenen Kulturraumes
und der menschlichen Beziehungen im Konkreten. Demnach kann der RU
nicht einfach bei der religiösen Sozialisierung von Mitgliedern einer be-
stimmten Kirchen- oder Kultur/Kultusgemeinschaft bleiben, auch nicht
der der Mehrheit. Die durch viele Faktoren verfestigten, regionalen oder
nationalen Gegebenheiten, wie sie sich u. a. in der Gesetzgebung wider-
spiegeln und die es erlauben, dass die eine oder die andere Religion privile-
giert behandelt wird, können von begrenzter Dauer sein, nicht nur weil
die Geschichte des Landes und der Menschheit im Allgemeinen vielen
Schwankungen ausgesetzt ist, sondern weil auch die Seele des Menschen,
nämlich seine geistliche Verfassung, offen ist und sein sollte, den tradierten
Glauben stets vor den neuen Herausforderungen des Lebens zu stellen und
wahrzunehmen. 
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117 Man seht eute VOT der Annahme dUS, dass der eıInNnen „KOnTfess10-
nellen Charakter aben soll, als Entsprechung ZUr Ooder Widerspiegelung
der jeweiligen Gesellschaftskonstellation ESs Ist wahr, dass e1Ne OTIeNTUCHe
Schule die vorhandene Zusammensetzung e1iner Gesellsc nicht ignorle-
[el kann und darf. Man kann ahber die Schule ZU eıInNnen nicht ZUuU pie
ball konkurrierender Religionen DZW. Konfessionen machen, WIE auch
dererseits das ec jeder konfessionellen DZW. Religions-Familie aufT
Verbreitung ihrer SICHIeN nicht eıInNnen theokratischen, obligatorischen
Charakter nehmen dart. ine Alternative e1Nnem eweils homogenen
konfessionellen ware möglich, WE der aat, möglichst 1n Koopera:
107 miıt den Religionsgemeinschaften selbst, die e1nNe VOT den In der
ege ZWE1 vorgesehenen Unterrichtsstunden, Iur alle obligatorisch Organı-
sıert, dass die chüler ohne die Möglichkei der meldung) einıge
Grundkenntnisse Iur das erwerben, W2S relig1öse Alphabetisie-
rung Oder geistliche Wahrnehmung und Wertevermittlunge auch mi1t
ON kreien Beispielen AUS verschiedenen Religionen. In diese Kichtung geht
auch das euUue€e Studienprogramm (S Oben 3  )36 Die ZWEITEe Stunde je
ach Klassen und Jahrgängen auch eingeteilt) könnte dann einıge, der
jeweiligen besonderen Ausprägungen der ekklesialen DZWw. religiösen Wirk-
1cC  e1 vermitteln, wiederum 1n CHSCIETr /Zusammenarbeit miıt den vorhan-
enen anerkannten Religionsgemeinschaften. Im idealen Fall sollte die
Klasse nicht konfessionell eteit werden, Ondern ach ihrer entsprechen-
den Vorbereitung VOT Lehrern der jeweiligen eligion, wechselseitig,
unterrichtet werden 1e$ SEIZT ahber die Einwilligung der Beteiligten VOT-

dUS, denn dies ann wiederum aul keinen Fall eiınen obligatorischen Cha:
rakter haben

Was wlüurde dies konkret (NiC nur) Iur die Verhältnisse 1n eiInem Land
edeuten, das VO  = Orthodoxen Glauben tiel In SeINer Geschichte eprägt
Ist? Ich 111 versuchen, MmMeıine Vorschläge 1n s1ehben ]hesen ZUSAMMETNZU-
Tassen

Mmeren wurden.
40 He verschiedenen Formen Iur den können (DZw. Oollten ach Möglichkeit) VON der-

selhen Person des Religionslehrers gelehrt werden. IHes SEeTIzZT ber VOTQaUS, dass 1m Rah-:
Men der theologischen Hochschulausbildung NIC NUurTr (G‚rundelemente der anderen, Je‘
enlalls 1m Land Ve  efenen großen Religionen und Konfessionen vermittelt werden.
He Studenten einer Oorthodoxen theologischen Fakultät In (‚riechenlanı SINd jeden:

In dieser Kichtung zuL vorbereitet, we1l dort sowohl] das Fach „Ökumenische 1heo-
Jogi  A als uch Fächer slam, Hindulsmus und KaDp., die ZUrTr religionswissenschaftli-
chen Ausbildung vgehören, Urc Fachkollegen gelehrt werden. Fin nächster CcChritt WIaTre
CD, ertreier dieser Religionen/ Konfessionen MIt der TE ihrer Religion/ Konfession
beauftragen. He Synergieeffekte Iur die Okumenische Öffnung der theologischen AusbIil:-
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Man geht heute von der Annahme aus, dass der RU einen „konfessio-
nellen“ Charakter haben soll, als Entsprechung zur oder Widerspiegelung
der jeweiligen Gesellschaftskonstellation. Es ist wahr, dass eine öffentliche
Schule die vorhandene Zusammensetzung einer Gesellschaft nicht ignorie-
ren kann und darf. Man kann aber die Schule zum einen nicht zum Spiel-
ball konkurrierender Religionen bzw. Konfessionen machen, wie auch an-
dererseits das Recht jeder konfessionellen bzw. Religions-Familie auf
Verbreitung ihrer Ansichten nicht einen theokratischen, obligatorischen
Charakter annehmen darf. Eine Alternative zu einem jeweils homogenen
konfessionellen RU wäre möglich, wenn der Staat, möglichst in Koopera-
tion mit den Religionsgemeinschaften selbst, z. B. die eine von den in der
Regel zwei vorgesehenen Unterrichtsstunden, für alle obligatorisch organi-
siert, so dass die Schüler (ohne die Möglichkeit der Abmeldung) einige
Grundkenntnisse für das erwerben, was man sonst religiöse Alphabetisie-
rung oder geistliche Wahrnehmung und Wertevermittlung nennt, auch mit
konkreten Beispielen aus verschiedenen Religionen. In diese Richtung geht
auch das neue Studienprogramm (s. oben 3.4.).36 Die zweite Stunde (je
nach Klassen und Jahrgängen auch eingeteilt) könnte dann einige, der 
jeweiligen besonderen Ausprägungen der ekklesialen bzw. religiösen Wirk-
lichkeit vermitteln, wiederum in engerer Zusammenarbeit mit den vorhan-
denen anerkannten Religionsgemeinschaften. Im idealen Fall sollte die
Klasse nicht konfessionell geteilt werden, sondern nach ihrer entsprechen-
den Vorbereitung von Lehrern der jeweiligen Religion, z. B. wechselseitig,
unterrichtet werden. Dies setzt aber die Einwilligung der Beteiligten vor-
aus, denn dies kann wiederum auf keinen Fall einen obligatorischen Cha-
rakter haben.

Was würde dies konkret (nicht nur) für die Verhältnisse in einem Land
bedeuten, das vom orthodoxen Glauben tief in seiner Geschichte geprägt
ist? Ich will versuchen, meine Vorschläge in sieben Thesen zusammenzu-
fassen: 
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rieren würden.
36 Die verschiedenen Formen für den RU können (bzw. sollten nach Möglichkeit) von der-

selben Person des Religionslehrers gelehrt werden. Dies setzt aber voraus, dass im Rah-
men der theologischen Hochschulausbildung nicht nur Grundelemente der anderen, je-
denfalls im Land vertretenen großen Religionen und Konfessionen vermittelt werden.
Die Studenten an einer orthodoxen theologischen Fakultät in Griechenland sind jeden-
falls in dieser Richtung gut vorbereitet, weil dort sowohl das Fach „Ökumenische Theo-
logie“ als auch Fächer zu Islam, Hinduismus und Kap., die zur religionswissenschaftli-
chen Ausbildung gehören, durch Fachkollegen gelehrt werden. Ein nächster Schritt wäre
es, Vertreter dieser Religionen/Konfessionen mit der Lehre ihrer Religion/Konfession zu
beauftragen. Die Synergieeffekte für die ökumenische Öffnung der theologischen Ausbil-



Im Ollten chüler lernen können, sıch e1nNe Urientierung para 173
lel ZUr allgemeinen auch ZUr Ortlichen religiös-kulturellen SC
verschaffen, und zugleic eiınen tieferen und sachlichen 1NDIIC ihrer
je eigenen Bindung e1nNe konkrete Ausformung ihrer religiösen-kirchli-
chen Zugehörigkeit sgewinnen.

ADEe1l 1st dieser daran orlentiert, aufT die Bedürifnisse VOT elig16
SET1 Gememinschafte einzugehen, ohne dass 1E (die Gemeinschaften) 1M
Offentlichen Diskurs e1ner Schule ihre SICHTIEN verbreiten dürfen, dass
S1E andere diskriminieren Ooder marginalisieren. Apologetik sollte keine
Chance 1n e1ner Offentlichen Schule aben

Die Stunde des annn 1Ur dann eiınen Tüur alle obligatorischen
C harakter beanspruchen, WEl keine gesellschaftliche Gruppe EiINnwände
eltend Mac  e dass Uurc den ihre Rechte aul Religionsfreiheit tanglert
werden uch das ec VOT einzelinen Individuen, sich VO  = zumel
den, sollte berücksichtigt werden In diesem Fall, rag der aa mi1t seiINen
wissenschaftlichen Urganen die Verantwortung Iur die Gestaltung des
Wuüunschenswert ware hier, die Kooperation miıt den ONnkreien Religionsge-
meinschaften suchen, damıit der angebotene e1nNe hbreitere Basıs der
Akzeptanz 1n der Bevölkerung linden ann

Jede Stunde e1Nes RU, die e1nNe konkrete Bindung e1Ne vorhan-
dene Religionsgemeinschaft herstellt DZW. anstrebt, ann 1Ur eiınen Teiwil
igen, WEl auch verbindlichen ar  er haben 1e$ Silt auch Tüur den
Fall, dass die Glaubensgüter als Kulturgüter e1Nes es prasentiert und
en als relig1öse Kulturbildung interpretiert werden

Für die Schüler, die AUS welchen Gründen auch immer, eıInNnen kon
Tessionellen nicht esuchen wollen/können, sollte VO  = aa eEthik-Un
terricht angeboten werden

Die meldung DZW. meldung VO  = sollte keinen Onkre
ten ekklesiologischen Nachteilen Oder negatıven Konsequenzen Iur die be
TOollenen Angehörigen e1ner kırchlichen Gemeiminschaft iühren Die leil
Nanme ann 1n keinem Fall als e1nNe Ersatzbestätigung Tur die
Zugehörigkeit e1iner Konfessionsfamilie eltend emacht werden 1e$
Silt In ersier LINIE Iur die christlichen, auch Iur die Orthodoxen Kirchen
Die Mitgliedschaft 1n e1ner Orthodoxen Kırche wird CNg In Verbindung miıt
dem Ssakramentalen en gesetzZt und ann nicht hängig VOT den obliga-
torischen Maßnahmen schulischer, Iinanzieller DZW. steueramtlicher Ooder
sonstiger profaner altlur sein
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1. Im RU sollten Schüler lernen können, sich eine Orientierung paral-
lel zur allgemeinen auch zur örtlichen religiös-kulturellen Landschaft zu
verschaffen, und zugleich einen tieferen und sachlichen Einblick zu ihrer
je eigenen Bindung an eine konkrete Ausformung ihrer religiösen-kirchli-
chen Zugehörigkeit gewinnen. 

2. Dabei ist dieser RU daran orientiert, auf die Bedürfnisse von religiö-
sen Gemeinschaften einzugehen, ohne dass sie (die Gemeinschaften) im
öffentlichen Diskurs einer Schule ihre Ansichten so verbreiten dürfen, dass
sie andere diskriminieren oder marginalisieren. Apologetik sollte keine
Chance in einer öffentlichen Schule haben. 

3. Die Stunde des RU kann nur dann einen für alle obligatorischen
Charakter beanspruchen, wenn keine gesellschaftliche Gruppe Einwände
geltend macht, dass durch den RU ihre Rechte auf Religionsfreiheit tangiert
werden. Auch das Recht von einzelnen Individuen, sich vom RU abzumel-
den, sollte berücksichtigt werden. In diesem Fall, trägt der Staat mit seinen
wissenschaftlichen Organen die Verantwortung für die Gestaltung des RU.
Wünschenswert wäre hier, die Kooperation mit den konkreten Religionsge-
meinschaften zu suchen, damit der angebotene RU eine breitere Basis der
Akzeptanz in der Bevölkerung finden kann.

4. Jede Stunde eines RU, die eine konkrete Bindung an eine vorhan-
dene Religionsgemeinschaft herstellt bzw. anstrebt, kann nur einen freiwil-
ligen, wenn auch verbindlichen Charakter haben. Dies gilt auch für den
Fall, dass die Glaubensgüter als Kulturgüter eines Landes präsentiert und
offen – als religiöse Kulturbildung – interpretiert werden.

5. Für die Schüler, die aus welchen Gründen auch immer, einen kon-
fessionellen RU nicht besuchen wollen/können, sollte vom Staat Ethik-Un-
terricht o. ä. angeboten werden. 

6. Die Anmeldung bzw. Abmeldung vom RU sollte zu keinen konkre-
ten ekklesiologischen Nachteilen oder negativen Konsequenzen für die be-
troffenen Angehörigen einer kirchlichen Gemeinschaft führen: Die Teil-
nahme am RU kann in keinem Fall als eine Ersatzbestätigung für die
Zugehörigkeit zu einer Konfessionsfamilie geltend gemacht werden. Dies
gilt in erster Linie für die christlichen, auch für die Orthodoxen Kirchen:
Die Mitgliedschaft in einer orthodoxen Kirche wird eng in Verbindung mit
dem sakramentalen Leben gesetzt und kann nicht abhängig von den obliga-
torischen Maßnahmen schulischer, finanzieller bzw. steueramtlicher oder
sonstiger profaner Natur sein. 
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1714 E1n konfessioneller 1st eın Ersatz Tüur Katechese und ann auch
In e1iner Offentlichen Schule nicht als Katechese betrieben werden.” Das
INUSS die Kırchen (und Religions-)Gemeinschaften dazu führen, ihre Lehr-
pläne und die Inhalte VOT Lehrbüchern Olnen wollen, dass 1E ach
Möglichkei Tüur viele einladend wirken. Dadurch könnten sıch auch KOm
Muniıkationsräume en Iur eıInNnen gemischten „Ökumenischen“ Klas
senunterricht. uch die kırchlichen (‚emeiminschaften könnten davon profi
tieren den Weg ihnrer Einheit eNnnNen DZWw. Verständnis Tüur einander
sgewinnen und sich ach Ösungen ihrer Tienen Fragen emuühen

Die bisherige r  rung des Umgangs miıt dem und nicht 1Ur
In Griechenland, hat ezelgt, dass die Öffnung des Unterrichts, ohne SEINE
konkrete Merkmale verlieren, aul e1Ne hbreitere Akzeptanz VOT weılten
Jleilen der Bevölkerung hoflffen kannn Wenn den Religionsgemeinschaften
aran elegen SL, VOT ihrem Glauben beli enschen Zeugnis zulegen,
die nicht die Gelegenhei hatten, eıInNnen tiefleren 1NDIIIC Onkre
ten NnNalten des aubens sgewinnen und das SL, WIE die r  rung 1n
Griechenlan: zeigt, die große enrnel der Bevölkerung, LrOLZ der
rellen Bindung des es ZUr Orthodoxie oder vielleicht es.  a.  }
dann kann dies dem 1Ur dann zugute kommen, WE dies 1n jener Fre1i-
heit sgeschieht, der uns T1SLUS efreit hat (Gal 5,1)

f
dung hrauche ich ler NIC 1m Finzelnen ausführen.
Ich habe mich In diesem Beitrag NIC MIt den LHMsSkussionen ber die Konfessionalität
des DZW. ber seinen katechetischen der Okumenischen (.harakter In Deutschland
befasst, WAS NIC ema dieses Beitrages Ich ann ber coehr zuL erkennen, ass
wohl die Unterscheidung zwischen Katechese und konfessionellem konsequent und
systematisc. getroffen wird, als auch, WenNnnNn uch angsam und coehr vorsichtig, Käume
der Okumenischen Kommunikation 1mM men des vgeöffine werden. ZU erstien
die Beiträge 1m eft VON Herder Korrespondenz spezial (Okt. 2013 (‚lauben ehren?
/ur /ukunft des Religionsunterrichts, inshbesondere den Artikel VON ontka Scheidier:
He große Versuchung. /um Unterricht zwischen Katechese und Religionsunterricht,
3130 /um 7zwelten die Bereitschaft ZUrTr Kooperation, W/I1E 1e$5 VON der Deutschen B:
schofskonferenz und der Evangelischen Kirche In Deutschland (EKD) In einem TUN!
satzpapler VON 19098 YTklärt wurde. e Öffnung VON mehreren Okumenischen Käumen
In der Schule, könnte einen eNOoTMMeEeN Beitrag ZUrTr FEinheit der Kirchen eisten (vel.

63 (1/201 4)

7. Ein konfessioneller RU ist kein Ersatz für Katechese und kann auch
in einer öffentlichen Schule nicht als Katechese betrieben werden.37 Das
muss die Kirchen (und Religions-)Gemeinschaften dazu führen, ihre Lehr-
pläne und die Inhalte von Lehrbüchern so öffnen zu wollen, dass sie nach
Möglichkeit für viele einladend wirken. Dadurch könnten sich auch Kom-
munikationsräume öffnen für einen gemischten – „ökumenischen“ – Klas-
senunterricht. Auch die kirchlichen Gemeinschaften könnten davon profi-
tieren: den Weg zu ihrer Einheit ebnen bzw. Verständnis für einander
gewinnen und sich nach Lösungen ihrer offenen Fragen bemühen.

Die bisherige Erfahrung des Umgangs mit dem RU und zwar nicht nur
in Griechenland, hat gezeigt, dass die Öffnung des Unterrichts, ohne seine
konkrete Merkmale zu verlieren, auf eine breitere Akzeptanz von weiten
Teilen der Bevölkerung hoffen kann. Wenn den Religionsgemeinschaften
daran gelegen ist, von ihrem Glauben bei Menschen Zeugnis abzulegen,
die sonst nicht die Gelegenheit hatten, einen tieferen Einblick zu konkre-
ten Inhalten des Glaubens zu gewinnen – und das ist, wie die Erfahrung in
Griechenland zeigt, die große Mehrheit der Bevölkerung, trotz der kultu-
rellen Bindung des Landes zur Orthodoxie (oder vielleicht deshalb?) –,
dann kann dies dem RU nur dann zugute kommen, wenn dies in jener Frei-
heit geschieht, zu der uns Christus befreit hat (Gal 5,1). 
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dung brauche ich hier nicht im Einzelnen ausführen.
37 Ich habe mich in diesem Beitrag nicht mit den Diskussionen über die Konfessionalität

des RU bzw. über seinen katechetischen oder ökumenischen Charakter in Deutschland
befasst, was nicht Thema dieses Beitrages war. Ich kann aber sehr gut erkennen, dass so-
wohl die Unterscheidung zwischen Katechese und konfessionellem RU konsequent und
systematisch getroffen wird, als auch, wenn auch langsam und sehr vorsichtig, Räume
der ökumenischen Kommunikation im Rahmen des RU geöffnet werden. Vgl. zum ersten
die Beiträge im Heft von Herder Korrespondenz spezial (Okt. 2013): Glauben lehren?
Zur Zukunft des Religionsunterrichts, insbesondere den Artikel von Monika Scheidler:
Die große Versuchung. Zum Unterricht zwischen Katechese und Religionsunterricht,
31–36. Zum zweiten s. die Bereitschaft zur Kooperation, wie dies von der Deutschen Bi-
schofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in einem Grund-
satzpapier von 1998 erklärt wurde. Die Öffnung von mehreren ökumenischen Räumen
in der Schule, könnte u. a. einen enormen Beitrag zur Einheit der Kirchen leisten (vgl.


